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Vorbemerkung  
�)�•�U���G�H�Q���Y�R�U�K�D�E�H�Q�E�H�]�R�J�H�Q�H�Q���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���ÄHochregallager Staffel�³ im Limburger Stadtteil 
Staffel wurde zur Ermittlung von erheblichen Umweltwirkungen eine Umweltprüfung durchge-
führt. Die Vorgehensweise und das Ergebnis werden nachfolgend beschrieben. 
 
Nach § 2a BauGB ist der Kommune im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans 
eine Begründung beizufügen. Gesonderter Bestandteil der Begründung ist der Umweltbe-
richt. Der Umweltbericht umfasst die nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Be-
lange des Umweltschutzes. In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden die verschiedenen Belange 
des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege genannt. 
Zu betrachten sind insbesondere: 
 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Ab-wässern, 
f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie, 
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Im-
missionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach 
den Buchstaben a bis d und i. 

 
Ebenso sind die in § 1 a BauGB ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz zu berück-
sichtigen. Hier sind insbesondere zu nennen: 
 

- der sparsame Umgang mit Grund und Boden 
- Einstellung von erheblichen Beeinträchtigungen auf das Landschaftsbild oder die 

Schutzgüter in die Abwägung 
- Berücksichtigung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. 

 
Die Inhalte des Umweltberichtes nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ergeben sich 
aus der Anlage zum BauGB, wobei nach § 2 BauGB die Kommune mit den Behörden (§ 4 
Abs. 1 BauGB) für jeden Bebauungsplan festlegt, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad 
die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist.  
Die Behörden wurden im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange von der Planung und den beabsichtigten Untersuchungen unter-
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richtet und zur Äußerung im Hinblick auf Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
aufgefordert. 
 
Entsprechend den Ergebnissen der vorangegangenen Beteiligungen, des geänderten Gel-
tungsbereiches sowie des modifizierten Vorhaben- und Erschließungsplanes wurde der 
nachfolgender Umweltbericht fortgeschrieben, hauptsächlich mit folgenden zusammenge-
fassten Inhalten: 
 
Für die Erstellung des Umweltberichtes standen folgende umweltrelevanten Gutachten zur 
Verfügung: 
 

- Historische Nutzungs-Recherche, Ehem. Lagerplatz Buderus Kanalguss 65556 Lim-
burg-�6�W�D�I�I�H�O�� �)�O�X�U�� ������ �)�O�X�U�V�W�•�F�N�H�� �����������µ���µ�� ���&�K�H�P�L�V�F�K�H�V�� �X�Q�G��mikrobiologisches Institut 
UEG GmbH, 30.03.2012) 
 

- Umwelttechnische Erkundungsarbeiten, Ehemaliger Lagerplatz Buderus Kanalguss 
65556 Limburg-Staffel �)�O�X�U���������)�O�X�U�V�W�•�F�N�������������µ���µ��(iGU, Institut für industriellen und ge-
otechnischen Umweltschutz GmbH, 26.09.2012) 
 

- Umweltrechtlicher Bericht zum Projekt Ehemaliger Lagerplatz Buderus Kanalguss 
Limburg Staffel (Institut für Geotechnik Dr. Jochen Zirfas GmbH & Co. KG, 
20.05.2019) 
 

- Geotechnischer Bericht �± Voruntersuchung �± zum Projekt Ehemaliger Lagerplatz Bu-
derus Kanalguss Staffel (Institut für Geotechnik Dr. Jochen Zirfas GmbH & Co. KG, 
28.05.2019) 
 

- Verkehrsuntersuchung zum Anschluss des Hochregallagers Staffel an die Elzer Stra-
ße B8 (Prof. Norbert Fischer-Schlemm, 08.02.2020) 
 

- Immissionsprognose Nr. 4162/IIa, Schallimmissionsprognose für den Betrieb eines 
Hochregallagers in 65556 Limburg-Staffel (Schalltechnisches Büro A. Pfeifer, Dipl.-
Ing., 22.08.2023) 
 

- Beigabe zum Entwässerungsgesuch für den Neubau eines Hochregallagers, Elzer-
Straße, 65556 Limburg an der Lahn (artec Ingenieurgesellschaft mbH, 07.09.2023) 
 

- Ausbreitungsberechnung zur Ermittlung der Veränderung der Geruchssituation auf-
grund der Errichtung eines Logistikzentrums auf dem Grundstück der Blenk GmbH & 
Co. KG in Limburg/Lahn, Überarbeitung des Ergebnisberichts vom 10.02.2023 (iMA 
Richter & Röckle GmbH & Co. KG, 08.09.2023) 
 

Diese befinden sich als Anlage im Anhang. 
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1 Einleitung  

1.1 Ziele und Inhalte des Bebauungsplans  
Nachfolgend werden die umweltrelevanten Belange des Bauleitplanverfahrens dargestellt, 
die sich aus dem Vorhaben begründen. Auf wiederholende Aussagen, die bereits detailliert 
in der Begründung abgehandelt wurden, wird verzichtet. 
 

 
Abbildung 1���� �9�R�U�K�D�E�H�Q�E�H�]�R�J�H�Q�H�U�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�� �Ä�+�R�F�K�U�H�J�D�O�O�D�J�H�U�� �6�W�D�I�I�H�O�³��mit integriertem Vorhaben - und Erschlie-

ßungsplan, Limburg �±Staffel, Kraus  12/2024 

 
Der �Y�R�U�K�D�E�H�Q�E�H�]�R�J�H�Q�H���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���ÄHochregallager Staffel�³��beabsichtigt, die bislang als 
Lagerplatz genutzte und genehmigte Schotterfläche im Norden des Flurstücks 346/6, Flur 3, 
Gemarkung Staffel als Gewerbefläche für den Bau eines Hochregallagers mit Funktionsge-
bäuden und Funktionsflächen auszuweisen. Hierbei sollen die vorhandene Gebüsch- und 
Gehölzflächen, die sich sukzessive entwickelt haben, festgeschrieben werden. Die Fläche 
des Lagerplatzes ist im aktuellen Flächennutzungsplan der Stadt Limburg bereits als Gewer-
beflächen Bestand dargestellt. Insgesamt ist der Geltungsbereich des Plangebietes 25.982 
m² groß. 
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Der Umweltbericht zeigt den rechtlichen und den realen Bestand sowie die geplanten Maß-
nahmen auf. In die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung fließt der rechtliche Bestand ein.  

1.2 Plangebiet, Lage im Raum , Nutzungen  
Das Plangebiet liegt am Nordrand der Gemarkung Staffel und umfasst ca. 25.982 m². Ent-
sprechend der Baugenehmigung (Bauschein-Nr. 4/1955 des Landkreises Limburg) handelt 
es sich um einen wasserdurchlässig herzustellenden Lagerplatz, der aktuell überwiegend 
geschottert sowie in Teilen asphaltiert ist. Im südlichen Bereich ist der Lagerplatz mit Gehöl-
zen bestanden. Der Lagerplatz wurde hauptsächlich von der Fa. Meier-Guss und deren Vor-
gänger, temporär beim Bau der ICE-Trasse von der Bahn und von der Stadt Limburg als 
Flüchtlingsunterkunft genutzt. Im Nordosten besteht Anschluss an die Elzer Straße (B8). Die 
wegemäßige Erschließung ist grundbuchrechtlich über Grunddientsbarkeiten und wird bei 
der Erteilung der Baugenehmigung durch öffentlich-rechtliche Baulasten gesichert.  
 
Nördlich grenzen die Dämme mit den Trassen der ICE-Schnellfahrstrecke und der Bunde-
sautobahn A3 an. Östlich des Plangebietes befinden sich gewerbliche Bauflächen entlang 
der Elzer Straße/Bundesstraße B 8. In südlicher und westlicher Richtung ist das Plangebiet 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. Die nächstgelegene Wohnbebauung 
befindet sich vom nordwestlichsten Punkt der Gewerbefläche rund 220 m entfernt, von der 
südwestlichsten Ecke rund 80 m.  
 

 
Abbildung 2: Luftbild mit Darstellung des Geltungsbereichs , Grundlage : geoportal Hessen, modifiziert : Kraus 2024 
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Abbildung 3: Lage des Plangebiets, unmaßstäblich, Quelle: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoin-
formation; http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html 2019 
 
Das Plangebiet umfasst nachfolgend aufgeführtes Flurstück: 
Gemarkung Staffel, Flur 3, Flurstück: 346/6 teilweise 
 

 
Abbildung 4: Blick auf das Plangebiet vom Bereich der geplanten Zufahrt aus , Foto: Kraus 201 9 

http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html%202019
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1.3 Umfang des Vorhabens und Angaben zum Bedarf an Grund und Boden  
Nutzungen im jeweiligen Geltungsbereich rechtlicher 

Bestand m²
Planung m²

Lagerplatzflächen aus Schotter (Bauschein Nr. 04/1955 des Landkreises 
Limburg) 25.982

Gewerbegebiet - GE, davon in der Planung 4.564 m² Flächen mit 
Bindungen zum Erhalt von Sträuchern und Bäumen 

23.868

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Natur und Landschaft

2.114

Gesamt Geltungsbereich/Plangebiet 25.982 25.982  
Tabelle 1: Flächenbilanz Geltungsbereich , Kraus 09/2023 

 
Das Plangebiet ist insgesamt 25.982 m² groß. Hiervon werden als Gewerbegebiet 23.868 m² 
mit einer GRZ von 0,8 ausgewiesen. 2.114 m² werden als Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Zauneidechsen-
habitat) festgesetzt. Insgesamt können gem. GRZ 19.094 m² überbaut und versiegelt wer-
den. Gem. Vorhaben- und Erschließungsplan werden 6.739 m² innerhalb der Baugrenzen 
überbaut. Für die Nebenanlagen (Verladerampen, Flächen für technische Gebäudeausstat-
tung, Hof- und Freiflächen, Erschließung Bürotrakt und Mitarbeiterparkplatz) werden ca. 
12.123 m² versiegelt. Die ca. 4.564 m² vorhandene Gebüsch und Gehölzfläche wird zum 
Erhalt festgesetzt.  
 
Nutzungen Gewerbegrundstück Planung m²

Lager & Abstellhalle 578                    
Hochregallager 2.387                 
Verladebereich 749                    
Kommissionier- & Produktionshalle 2.400                 
Büro 625                    
Überbaute Flächen 6.739                 
Terrasse 100                    
Stellplatzflächen 1.639                 
Fläche für technische Gebäudeausstattung (inkl. Sprinkler-
tank und Sprinklerzentrale)

355                    

Hof- und Freiflächen (inkl. Tiefhöfe, Müllplatz) 10.029               
versiegelte Flächen 12.123               
Grünflächen im Bereich der Verkehrs-/Stellplatzflächen 442                    
Flächen mit Bindung für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstige Bepflanzungen (Gehölzflächen)

4.564                 

Grünflächen 5.006                 
Zwischensumme Gewerbegebiet 23.868               
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Zauneidechsenhabitat)

2.114                 

Maßnahmenflächen für den Natur- und Artenschutz 2.114                 
Gesamt Geltungsbereich/Plangebiet 25.982                
Tabelle 2: Nutzung im Plangebiet , Kraus 09/2023 
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1.4 Rechtliche Bestandssituation  
Gem. Bauschein Nr. 04/1955 ist der eingefriedete Teil des Plangebietes als Lagerplatz ge-
nehmigt. Folgender Text ist aus der Genehmigung übernommen und bildet die Grundlage für 
die nachfolgende Bestandsbeschreibung und Bewertung sowie die Eingriffsbeschreibung 
und Bewertung: 
 

- Die Lagerflächen sind mit einem durchlässigen Untergrund sowie eben herzustellen, 
so dass die Ansammlung von Wasserpfützen sowie auch Unebenheiten vermieden 
sind. 

- Die Stapelflächen sind kenntlich zu machen und so voneinander zu trennen, dass die 
unbehinderte Benutzung von Durchgängen gesichert ist. Für die einzelnen Stapel 
sind feste Unterlagen zu schaffen, die insbesondere den seitlichen Druck aufnehmen 
können.  

- Der Stapelplatz ist mit künstlicher Beleuchtung zu versehen, die bei Dunkelheit eine 
unfallsichere Stapelung ermöglicht. Die Beleuchtungskörper sind blendungsfrei aus-
zubilden. 

 
Es gab noch weitere Genehmigungen einzelner Bauten auf dem Grundstück, die jedoch un-
berücksichtigt bleiben, da hiervon lediglich noch die Fundamente bzw. Fundamentreste exis-
tent sind.  
 

 
Abbildung 5: Plankarte Grünordnungsplan rechtlicher Bestand, Kraus 12/2024 

 
Die Bilanzierung und Bewertung des Eingriffes wird auf der Grundlage des rechtlichen 
Bestandes vorgenommen. 
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Abbildung 6: Plankarte Grünordnungsplan  Maßnahmen, Kraus 12/2024 

 

1.5 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und in Fachplänen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes  

1.5.1 Regionalplan Mittelhessen  

Das Vorhaben entspricht den Darstellungen und Zielen des Regionalplan Mittelhessen 2010 
(siehe ausführlich hierzu Kapitel 2.1 der Begründung).  

1.5.2 Gesamtf lächennutzungsplan  

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan entwickelt sich aus dem Gesamtflächennutzungs-
plan der Stadt Limburg (siehe ausführlich hierzu Kapitel 2.2 der Begründung). 

1.5.3 Landschaftsplan  der Stadt Limburg  

Das Plangebiet beschreibt der Landschaftsplan der Stadt Limburg (2013) �L�Q���G�H�U���.�D�U�W�H���Ä�%�L�R��
to�S���X�Q�G���1�X�W�]�X�Q�J�V�W�\�S�H�Q�³���Z�L�H���I�R�O�J�W�� 
 
�x Gewerbliche Baufläche (IG) im Bereich des bestehenden Lagerplatzes 
�x Feldgehölze (Fg) südlich der Gewerblichen Baufläche und entlang der östlichen Grund-

stücksgrenze 
�x Acker (A) im Bereich südlich der Gehölzstrukturen 
�x Baumreihe (Br) entlang der gesamten westlichen Grundstücksgrenzen 
 
Weitere Themen des Landschaftsplanes werden in der Beschreibung und Bewertung der 
einzelnen Schutzgüter herangezogen. 
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Abbildung 7: Ausschnitt LP Karte 01 Biotop und Nu tzungstypen  mit Geltungsbereich , Quelle: Landschaft splan der 

Kreisstadt Limburg , 2013 
 
 

2 Bestandsbeschreibung und -bewertung des derzeitigen Umwelt-
zustandes einschließlich Prognose und Bewertung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen während der  Bau-, Anlage - und Be-
triebsphase  

Nachfolgend werden die zu berücksichtigenden Umweltparameter dargestellt und bewertet.  

2.1 Landschaft, Landschaftsbild  und Erholung  

2.1.1 Bestandsbeschreibung  und Bewertung /Bestandsszenario  

Naturräumliche Zuordnung 
�'�D�V���*�H�E�L�H�W���L�V�W���G�H�U���Q�D�W�X�U�U�l�X�P�O�L�F�K�H�Q���(�L�Q�K�H�L�W���Ä�/�L�P�E�X�U�J�H�U���%�H�F�N�H�Q�³���]�X�]�X�R�U�G�Q�H�Q�����.�H�Q�Q�]�H�L�F�K�Q�H�Q��
�G�H�� �8�Q�W�H�U�H�L�Q�K�H�L�W�� �L�V�W�� �G�D�V�� �ÄInnere Limburger Becken�³���P�L�W�� �G�H�U�� �ÄLimburger Lahntalweitung�³�� Die 
108 m hoch gelegene Lahnaue, in die nördlich der Stadt der recht feuchte Elbbachgrund und 
bei Diez die Aar einmünden, wird bis zu 500 m breit. Die Hänge sind meist sanft und tragen 
durchweg fruchtbare Bodendecken. Das Innere Limburger Becken ist der im Sommer 
wärmste und klimatisch trockenste (Limburg 590 mm Niederschlag im Jahr) Teil des Limbur-
ger Beckens. Doch kommt es hier nach kühlen Nächten in den Zwischenjahreszeiten leicht 
zu Spät- und Frühfrösten oder Beckennebeln im Lahntaltrog, die aber die höheren Becken-
teile im Norden und Süden oft verschonen. (Quelle: Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 
138 Koblenz, Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, 1971) 
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Landschaftsbild und Erholung gem. Landschaftsplan der Stadt Limburg 
Der Planbereich befindet sich im Anschluss an Gewerbeflächen im Stadtteil Limburg-Staffel, 
welche sich in einer Tiefe von teils bis zu 300 m entlang der Bundesstraße 8 (Elzer Straße) 
und der Bahnstrecke Limburg �±  Diez erstrecken.  
 

 

 
 

                
        

 

 

 
Abbildung 8: Ausschnitt LP Karte 06 Landschaftsbild  mit Geltungsbereich , Quelle: Landscha ftsplan der Kreisstadt 

Limburg , 2013 

 
Der Teil-Landschaftsraum nördlich der Ortslage von Staffel ist geprägt durch das Zusam-
mentreffen ackerbaulicher Nutzung im Westen, gewerblich genutzte Flächen im Osten, 
Wohnbausiedlungen im Süden sowie Südwesten und ICE- und Autobahntrasse im Norden. 
Gliedernde Landschaftsstrukturen treten lediglich untergeordnet auf, zumeist im Zuge der 
Abgrenzungen der beschriebenen Nutzungen zueinander. Hier ist die Baumreihe westlich 
des Plangebietes zu nennen. Der Bereich des geplanten Hochregallagers wird zusammen 
mit den westlich angrenzenden Landwirtschaftsflächen als Offenland dargestellt. Das Relief 
fällt nach Osten hin zum Elbbach und dessen Mündung in die Lahn leicht ab.  
 
�'�D�V���3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W���J�H�K�|�U�W���J�H�P�l�‰���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�S�O�D�Q���]�X�P���Ä�2�I�I�H�Q�O�D�Q�G���L�P���(�L�Q�]�X�J�V�J�H�E�L�H�W���G�H�V���:�D�P��
�E�D�F�K�V�³���� �'�L�H�V�H�V��wird mit einer �Ä�J�H�U�L�Q�J�Hn-mittleren�³�� �6�F�K�|�Q�K�H�L�W���1�D�W�X�U�Q�l�K�H�� �E�H�L�� �P�L�W�W�O�H�U�H�U�� �9�L�H�O�I�D�O�W��
und mittlerer Eigenart im Landschaftsplan bewertet. Die nördlich gelegenen Verkehrstrassen 
und die in der Nähe die Autobahn querende Hochspannungsleitung stören das Landschafts-
bild. Östlich grenzt der Siedlungsbereich Staffel mit dem Gewerbegebiet an, südlich ist ein 
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Wohngebiet der Ortslage Staffel ca. 80 m vom Plangebiet entfernt. Das Siedlungsgebiet ins-
gesamt hat einen hohen Freiraum/Erholungswert bei mittlerer Durchgrünung. Der Land-
schaftsplan unterscheidet im Siedlungsgebiet nicht zwischen Wohn- und Gewerbebereichen. 
Der landwirtschaftliche Weg westlich des Plangebietes ist als Radweg dargestellt.  
Die aufgeschütteten Böschungs-/Dammbereiche der ICE-Trasse bestimmen im Wesentli-
chen das Ortsbild. Das eingefriedete Plangebiet selbst erscheint nach Westen, Süden und 
Osten gut eingegrünt. Der Standort ist lediglich aus der direkten Umgebung auszumachen. 
Die Lärmbelastung ist durch die umliegenden Gewerbe und Verkehrstrassen immens. 
 

2.1.2 Prognose  über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung , Maßnahmen und Überwachungsmöglichkeiten  

Bauphase:  
Während der Bauphase ist, bedingt durch den Einsatz schweren Geräts und das Entstehen 
einer Baustelle, mit temporären Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu rechnen. Diese 
beeinträchtigen die Erholungsfunktion der umliegenden Flächen temporär zusätzlich zu den 
bestehenden Lärmbeeinträchtigungen durch die umliegenden Gewerbeflächen und Ver-
kehrstrassen (B8, Autobahn- und ICE-Trasse).  
Die baubedingten Wirkfaktoren sind aufgrund ihres temporären Charakters und der Vorlast 
als nicht erheblich zu werten. Jedoch werden bereits in der Bauphase Sichtbeeinträchtigun-
gen in die Umgebung erfolgen, die aktuell nicht bestehen. 
 
Anlagen- und Betriebsphase:  
Die geplanten Gebäude sind zwischen 10,20 m (Kommissions- und Produkthalle) und 16,70 
m (Hochregallager und Lagerhalle) hoch. Der höchste Gebäudekomplex tritt in einer Länge 
von rund 96 m Länge und 30 m Tiefe am voluminösesten in Erscheinung. Die niedrigeren 
Gebäude werden durch die vorhandenen Eingrünungen im Süden und Westen aus der Fer-
ne kaum sichtbar. Das Hochregallager und die Lagerhalle werden aus den unverschatteten 
Landschaftsbereichen der Umgebung und der Ferne mit dem die eingrünenden Gehölzstruk-
turen sowie dem die ICE-Trasse überragenden Gebäudeteil zu sehen sein. Das Hochregal-
lager wird die Gabionenwand der ICE-Trasse um rund 10 m und die Gesamtanlage mit Lei-
tung und Masten um ca. 2 m überragen. Aufgrund der Vorbelastungen des Plangebietes 
(Gewerbegebiet, ICE-Trasse, Autobahntrasse, Gebäudekulisse von Limburg, Staffel und Elz) 
ist aus Sicht des Landschafts- bzw. Ortsbildes keine erhöhte Empfindlichkeit durch die Pla-
nung gegeben. Es ist davon auszugehen, dass mit der Gestaltung der Eingrünungsmaß-
nahmen die Erholungsfunktion der Umgebung des Plangebietes erhalten werden kann.  
 
Eingriff  Vermeidung, Minimierung, Ausgleich  

�x Ortsbildänderung in Ortsrandlage 
�x Fernwirkung aus unverschatteten 

Landschaftsbereichen 
�x Verschattung von umliegenden 

Pflanzflächen und bedingte Änderung 
des Pflanzenbestandes gem. den 
neuen Standortfaktoren 

�x Verschattung von Teilbereichen des 
Radweges je nach Sonnenstand  

�x Festsetzung zum Erhalt der eingrü-
nenden Feldgehölze 

Tabelle 3: Landschaft, Landschaftsbild und Erholung  
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Die Sichtwirkungen sind nur aus den unverschatteten höheren Lagen der Umgebung aus-
zumachen. Die Bauleitplanung verursacht keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutz-
güter Landschaftsbild und Erholung, da das Gebäude jeweils mit den umliegenden Baukör-
pern und Vorbelastungen ins Auge fällt. Innerhalb der Siedlungsbereiche gibt es höchstens 
Sichtbeziehungen aus Gebäuden mit unverbauter Fernsicht, die jedoch auch hier in Verbin-
dung mit der Autobahn, der ICE-Trasse sowie den jeweiligen Baukörper der umliegenden 
Siedlungsbereiche wahrgenommen werden. Eine Beeinträchtigung der Ansichten und Sil-
houetten von der Lubentius-Basilika in Dietkirchen und dem Limburger Dom werden von 
dem Vorhaben nicht ausgelöst.  
 
 

2.2 Boden  

2.2.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung/Bestandsszenario  

Der geologische Untergrund im Planungsraum besteht aus oligozän-miozänen Sedimenten 
(silikatisch), die von quartären Kiesen und Sanden überdeckt sind. Die Bodenbildung führte 
im Bereich der landwirtschaftlichen Flächen zur Entstehung von Parabraunerden. Im Bereich 
der eingefriedeten Lagerfläche wurde der natürliche Bodenaufbau durch Auf- und Abtrag, 
Verdichtung und Versiegelung und den Einbau der Gasleitungen überformt. In Teilen hat hier 
ein Bodenauftrag von bis zu 1,10 m Mächtigkeit stattgefunden. Vor der gewerblichen Nut-
zung wurde im Rahmen des Bergbaus ein 16 m tiefer Suchschacht innerhalb des Plangebie-
tes im Bereich des Feldgehölzes ausgehoben. Weiterer Bergbau fand wohl lediglich außer-
halb des Plangebietes statt. Die Bodeneigenschaften des eingefriedeten geschotterten La-
gerplatzes werden im Bodenflächenkataster des HLNUG nicht beschrieben. Bestehende 
Siedlungsbereiche sind dort ausgenommen. Für die angrenzenden landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen des Plangebietes lautet die Beschreibung: 
 
Bodenertragspotenzial:  �Ähoch�³ 
Ertragsmesszahl: �Ä>70 bis <= 75�³ 
Nitratrückhaltevermögen: sehr hoch, Klasse 5 
Feldkapazität:   �������Ä�P�L�W�W�H�O�³�� 
Standorttypisierung:  �������Ä�P�L�W�W�H�O�³�� 
Bodenfunktionsbewertung:  �������Ä�P�L�W�W�H�O�³�����E�L�V���������Ä�K�R�F�K�³���� 
 

 
Abbildung 9: Ertragspotenzial mit Geltungs bereich  (Ausschnitt Bodenviewer), Quelle: HLNUG , 2019 
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Abbildung 10: Ertragsfunktion  mit Geltungs bereich , Quelle: Landschaftsplan de r Kreisstadt Limburg a. d. Lahn , 2013 

 
Im Landschaftsplan der Stadt Limburg ist das Plangebiet als Industriefläche ohne Ertrags-
funktion dargestellt. Das Ertragspotenzial der landwirtschaftlich genutzten Umgebung wird 
als �Ä�K�R�F�K�³���E�L�V��"sehr hoch" eingestuft. Zur Betrachtung des Ertragspotenzials wurde auch der 
Bodenviewer der HLNUG berücksichtigt, da dieser eine differenziertere Angabe liefert. Das 
Ertragspotenzial ist abhängig von Klima und Bodenbeschaffenheit. In der Umgebung des 
Plangebietes wird es laut Bodenviewer des HLNUG als �Ä�P�L�W�W�H�O�³���E�L�V���Ä�V�H�K�U��hoch�³ bewertet.  
 
 

 
Abbildung 11: Ertragsmesszahlen mit Geltungsbereich (Ausschnitt Bodenviewer), Quelle: HLNUG, 2019  

 
Altlasten und Bergbau 
�,�P�� �*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K�� �G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V�� �E�H�I�L�Q�G�H�Q�� �V�L�F�K�� �Ä�I�O�l�F�K�L�J�H�� �D�Q�W�K�U�R�S�R�J�H�Q�H�� �$�X�I�I�•�O�O�X�Q��
�J�H�Q�³�����Ä�Z�H�O�F�K�H���]�X�U���*�H�O�l�Q�G�H�P�R�G�H�O�O�L�H�U�X�Q�J���X�Q�G���%�H�I�H�V�W�L�J�X�Q�J���G�H�U���/�D�J�H�U�I�O�l�F�K�H�Q���D�X�I�J�H�E�U�D�F�K�W���Z�X�U��
�G�H�Q�³ (historische Nutzungs-Recherche). Auf dem Gelände befand sich ein 1982 errichteter 
und 1992 zurückgebauter Heizöltank. In Lagergebäuden und auf unversiegelten Lagerflä-
chen wurden Gießereierzeugnisse und Betonfertigteile gelagert. (Historische Nutzungs-
Recherche, 2012)  
Bei einer gutachterlichen Bodenuntersuchung im Jahre 2012 ergaben sich bei Geländearbeit 
und Laboruntersuchungen im Hinblick auf die Prüfwerte der BBodSchV (Wirkungspfade Bo-
den�æMensch und Boden�æGrundwasser) keine bewertungsrelevanten Auffälligkeiten. Über 
natürlichem Boden wurden bei diesem Gutachten gemischtkörnige, vorwiegend kiesig-
sandige Auffüllungen bis zu 1,00 m Mächtigkeit festgestellt. In Baggerschürfen wurden 
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Fremdbestandteile in Form von Bauschutt-, Holz-, Kunststoff-, Schwarzdecken- und Metall-
resten, teils auch aus Schlackematerialien festgestellt. 
Gemäß dem Umwelttechnischen Bericht des Instituts für Geotechnik Dr. Jochen Zirfas 
GmbH & Co. KG befinden sich auf großen Teilen der Lagerfläche Schwarzdecken mit Mäch-
tigkeiten zwischen 3 und 23 cm. Diese enthalten teils Teer und teils Bitumen. Die anthropo-
genen Auffüllungen unter den Schwarzdecken und den teils bestehenden organischen 
Oberbodenauflagen erreichen Mächtigkeiten zwischen 0,4 m und 1,4 m. 
Der Umwelttechnische Bericht des Instituts für Geotechnik Dr. Jochen Zirfas GmbH & Co. 
KG aus dem Jahr 2019 formuliert als Ergebnis:  
�Ä�)�•�U�� �G�L�H�� �L�P�� �)�H�V�W�V�W�R�I�I�� �H�U�P�L�W�W�H�O�W�H�Q�� �(�U�J�H�E�Q�L�V�V�H�� �H�U�J�D�E�� �G�H�U�� �$�E�J�O�H�L�F�K�� �P�L�W�� �G�H�Q�� �%�H�X�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�Z�H�U�W�H�Q��
des HLUG�æHandbuchs das Vorliegen von hohen bis sehr hohen Schadstoffgehalten in den 
anthropogenen Auffüllungen. Eine Grundwassergefährdung ist auf Basis der durchgeführten 
Untersuchungen in Verbindung mit den festgestellten Untergrundverhältnissen am Projekt-
standort jedoch aktuell nicht zu befürchten. 
Ein Abgleich der Untersuchungsergebnisse mit den Prüfwerten der BBodSchV, Pfad Boden 
�± Mensch für die aktuelle bzw. geplante Nutzung als Gewerbe�æ / Industriegebiet ergab keine 
�h�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�X�Q�J���³�� 
 
Die Gutachten befinden sich in der Anlage des Umweltberichtes.  
 
 

2.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung, Maßnahmen und Überwachungsmöglichkeiten für d as Schutzg ut Bo-
den  

Bauphase:  
Ziel des Investors ist es, eine flächenhafte Gründung der Bauwerke zu bedingen, um mög-
lichst geringe Erdauf- und �±abträge zu erlangen. Die vorliegenden Gutachten und Einstufun-
gen des Bodenmaterials gem. Abfallschlüssel lassen eine ordnungsgemäße Abfallentsor-
gung auf der Gesetzesgrundlage zu. Details obliegen der Entwurfs- und Ausführungspla-
nung. Aus bauleitplanerischer Sicht ist festzustellen, dass keine Grundwassergefährdung 
von dem Bestand ausgeht und die Schadstoffgehalte des Bodens mit den Prüfwerten der 
BBodSchV, Pfad Boden �± Mensch für die aktuelle bzw. geplante Nutzung als Gewerbe�æ
/Industriegebiet keine Überschreitung ergibt und somit den geplanten Maßnahmen nicht ent-
gegenstehen���³  
 
Unter Punkt 2.1 in der Plankarte ist vermerkt, dass alle Eingriffe in den Untergrund von 
einem in Altlastenfragen und Bodenkunde qualifizierten Ingenieurbüro zu überwachen ist.  
Das Büro Zirfas wird die Maßnahmen umwelt- und bodenkundlich weiter begleiten und weist 
die geforderten Qualifikationen auf. 
 
Bauphase: Vorsorgender Bodenschutz 
Die folgenden Maßnahmen sind aus Sicht des Bodenschutzes im Rahmen der Bauausfüh-
rung zu empfehlen (aus HMUELV 2011: Bodenschutz in der Bauleitplanung):  
�x Beschränkung der Bodeneingriffe auf das notwendige Maß  
�x Vermeidung von Bodenverdichtungen und anderen nachteiligen Einwirkungen auf die 

Bodenstruktur, u.a. durch Berücksichtigung der Witterung beim Befahren von Böden 
�x Nach § 202 BauGB ist in der Bauphase der Mutterboden zu erhalten und zu schützen 

���Ä�0�X�W�W�H�U�Eoden, der bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentli-
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chen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zu-
�V�W�D�Q�G�� �]�X�� �K�D�O�W�H�Q�� �X�Q�G�� �Y�R�U�� �9�H�U�Q�L�F�K�W�X�Q�J�� �R�G�H�U�� �9�H�U�J�H�X�G�X�Q�J�� �]�X�� �V�F�K�•�W�]�H�Q�³������ �'�H�U�� �0�X�W�W�H�U�E�R�G�H�Q��
wird aufgrund der Vermutung auf Bodendenkmäler im Plangebiet unter Beisein eines ar-
chäologisch Fachkundigen mit einer Flachschaufel abgezogen und gesichert. 

�x Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 
19731),  

�x Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs 
�x Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Bauende und vor Auftrag des 

Oberbodens 
�x Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter 

Böden. 
�x Reduzierung des Versiegelungsgrads durch Vorgaben zur Verwendung versickerungsfä-

higer Beläge, z.B. auf Parkplatzflächen 
�x Beachtung des Infoblattes des Hess. Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-

�V�F�K�D�I�W�� �X�Q�G�� �9�H�U�E�U�D�X�F�K�H�U�V�F�K�X�W�]�� �Ä�%�R�G�H�Q�� �P�H�K�U�� �D�O�V�� �%�D�X�J�U�X�Q�G���� �%�R�G�H�Q�V�F�K�X�W�]�� �I�•�U�� �%�D�X�D�X�V�I�•�K��
�U�H�Q�G�H�³ 
 

Die o.g. Vermeidungsmaßnahmen sind im Rahmen der Bauausführung zu beachten. Über 
die beschriebenen eingriffsminimierenden Maßnahmen lässt sich grundsätzlich eine wirksa-
me Minimierung der Auswirkungen auf die Schutzgüter erreichen. Auf dem jetzigen Standort 
erfolgte der Eingriff in den natürlichen Boden bereits in der Vergangenheit. Mit der Planung 
erfolgen durch die Möglichkeit der Vollversiegelung der teilversiegelten Flächen geringe zu-
sätzliche Bodeneingriffe. Die Flächen werden jedoch künftig nicht mehr als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere zur Verfügung stehen sowie klimatisch wirksam werden. Ausgleichend 
hierzu werden Gehölzflächen entlang der östlichen und südlichen Grenzen der Lagerflächen 
sowie Lebensraumflächen für Pflanzen und Tiere entlang der nordwestlichen und nördlichen 
Grenze des Plangebietes festgesetzt. 
Die Eingriffe werden aufgrund der Vorbelastungen durch Verdichtung und Versieglung und 
Aufschotterung des Geländes unter Beachtung der bodenvorsorgenden Maßnahmen und 
unter Beachtung der ordnungsgemäßen Entsorgung des Aushubmaterials als nicht erheblich 
gewertet. 
 
Bauphase: Altlasten und Bergbau: 
Aufgrund der anthropogenen Auffüllungen im Plangebiet und zur Vermeidung von schädli-
chen Bodenveränderungen sind alle Eingriffe in den Untergrund von einem in Altlastenfragen 
und Bodenkunde qualifizieren Ingenieurbüro zu überwachen. Der Boden ist organoleptisch 
zu überprüfen und das Ergebnis zu dokumentieren. Schadstoffbedingte schädliche Boden-
veränderungen sind an das Regierungspräsidium Gießen zu melden.  
Anlagen- und Betriebsphase:  
Mit der Planung werden 6.739 m² überbaut und weitere 12.123 m² Betriebsfläche im GE für 
die Nebenanlagen voll- und teilversiegelt. Dieser Eingriff betrifft die Bodenstruktur, den Bo-
denluft- und Bodenwasserhaushalt sowie die Bodenlebewesen. Da der Boden bereits bau-
ordnungsrechtlich durch die Baugenehmigung des Lagerplatzes teilversiegelt und in Teilen 
vollversiegelt war, sind die Eingriffswirkungen als gering zu werten. Auskofferungen für Grä-
ben, Leitungen, Heizöltanks und Gebäudefundamente haben in der Vergangenheit stattge-
funden. Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze verläuft eine Gasfernleitung. Ziel des 
Investors ist es, Bodenauf- und abträge auf ein Minimum zu reduzieren. Hierzu wurden alter-
native Gründungssysteme für die Gebäude geprüft und den Höhe der Oberkante Fertigfuß-
boden auf ein Maß festgelegt, auf dem sich Auf- und Abträge auf dem Gewerbegrundstück 
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ausgleichen. Die geplante Festsetzung des Feldgehölzes und der Maßnahmenflächen an 
den nördlichen und westlichen Zaunbereichen extensiviert die Bodennutzung und wirkt sich 
positiv auch auf alle anderen Schutzgüter aus, sodass gegenüber dem rechtlichen Bestand 
der Zustand verbessert werden kann. Leitziel des Bodenschutzes ist neben dem schonen-
den Umgang mit Grund und Boden die weitest mögliche Sicherung der natürlichen Boden-
funktion sowie der Erhalt des natürlichen Abflussverhaltens. Die im Plangebiet anstehenden 
Böden sind durch die Befestigung und Versiegelung im Bereich des Lagerplatzes und auf 
den Gewerbeflächen überformt, die natürlichen Bodenfunktionen sind beeinträchtigt - teils 
bis zur vollständigen Zerstörung. Es ist sinnhaft, das Vorhaben auf einer bereits versiegelten 
�)�O�l�F�K�H�� �]�X�� �S�O�D�Q�H�Q���� �'�L�H�V�� �V�F�K�R�Q�W�� �%�R�G�H�Q�U�H�V�V�R�X�U�F�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�U�� �Ä�*�U�•�Q�H�Q �:�L�H�V�H�³�� Die anfallenden 
Dachwässer können aufgrund der anthropogenen Auffüllungen nicht örtlich versickert wer-
den. Eine Einleitung in den Wambach ist aufgrund der Distanz und der Topographie nicht 
möglich. Das anfallende Niederschlagswasser wird auf dem Grundstück im Trennsystem bis 
zum städtischen Kanal geführt. Im abschließenden Planungsprozess werden wie im Konzept 
bereits geschehen, entsprechende technische Möglichkeit zur Rückhaltung und Drosselung 
auf der Grundlage der ermittelten Niederschlagsmenge festgelegt, sodass allen wasserrecht-
lichen Belangen Rechnung getragen wird. 
 
Risiken durch Unfälle und Katastrophen:  
Im Falle eines Unfalls oder einer Katastrophe bestünde die Gefahr, dass Schadstoffe freige-
setzt werden und den Boden belasten. Da sich im Lager Kartonagen und Verpackungsmate-
rialien befinden, könnte dies im Brandfalle geschehen. Eine Beeinträchtigung des Schutzgu-
tes Boden ist im Brandfall aus Löschwassereintrag herzuleiten.  
 
Eingriffe Schutzgut  
Boden  

Vermeidung, Minimierung, Ausgleich  

Überbauung der vorhan-
denen Schotter-
/Lagerfläche mit ca. 6.739 
m², zusätzlich mögliche 
Flächenvollversieglung im 
GE (Gewerbegebiet) von 
ca. 12.123 m² 

�x weitgehende Festsetzung des eingrünenden Gehölzbe-
standes der Gewerbefläche 

�x Festsetzung von Maßnahmenflächen zum Schutz, zur 
Pflege von Natur und Landschaft im nördlichen und 
nordwestlichen Randbereich des Plangebietes 

�x Begleitung der Bodeneingriffe durch einen in Altlasten-
fragen und Bodenkunde qualifizierten Fachkundigen zur 
Vermeidung von schädlichen Beeinträchtigungen des 
Untergrundes und Auswaschung von Schadstoffen 

�x Beachtung der bodenvorsorgenden Maßnahmen 

Tabelle 4: Maßnahmen Schutzgut Boden  

 
Für das Hochregallager wird eine bereits durch Versiegelung und Verdichtung beeinträchtig-
te Fläche genutzt. Dies verhindert die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen an anderen 
Standorten. Zur Vermeidung von Verunreinigungen tiefergelegener Bodenschichten durch 
Schadstoffeintrag ist der Rückbau der bestehenden Schotter- und Schwarzdeckeoberflächen 
im Bereich des Lagerplatzes nach der guten fachlichen Praxis und Anwendung der gesetzli-
chen Vorschriften unter Überwachung eines in Altlastenfragen und Bodenkunde versierten 
Fachingenieurs auszuführen.  
Die Bauleitplanung verursacht keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden. 
Über die beschriebenen Maßnahmen lassen sich grundsätzlich eine wirksame Minimierung 
und ein Ausgleich der Eingriffswirkungen erreichen. 
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2.3 Wasser  

2.3.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung /Bestandsszenario  

 

  
Abbildung 12: Ausschnitt LP Karte 04 Wasser  mit Geltungs bereich , Quelle: Landschaftsplan der Kreisstadt Limburg , 

2013 
 
Das Untersuchungsgebiet ist in der hydrologischen Großeinheit "Rheinisches Schiefergebir-
ge" angesiedelt. Die hydrogeologischen Verhältnisse werden vom Untergrund in seiner 
Funktion als Kluftgrundwasserleiter geprägt. Den Untergrund überlagern in weiten Teilen des 
Untersuchungsgebietes grundwasserführende tertiäre und quartäre Lockergesteinen, die 
jeweils als Porengrundwasserleiter fungieren. Dies ist im Geologie-Viewer nachvollziehbar. 
Der Landschaftsplan der Stadt Limburg verzeichnet für die bestehenden Gehölze und den 
Streifen der landwirtschaftlich genutzten Fläche, eine mittel-hohe Grundwasserergiebigkeit 
(15-30 l/s) sowie ein sehr hohes Nitratrückhaltevermögen des Bodens. Zum Plangebiet wird 
keine Aussage getroffen. Das Untersuchungsgebiet liegt in keinem Wasserschutzgebiet oder 
ausgewiesenen Überschwemmungsgebiet. Fließ- und Stillgewässer sind im Plangebiet nicht 
vorhanden. 
 
 

2.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung, Maßnahmen und Überwachungsmöglichkeiten  für die Schutzg ut  Was-
ser  

Bauphase:  
Durch die Errichtung der Gebäude und Nebenanlagen können weiteren Eingriffe in die Bo-
denstrukturen erfolgen. Eingriffsvermeidende Maßnahmen werden ausführlich in dem voran-
gegangenen Kapitel beschrieben, insbesondere das alle Eingriffe in den Untergrund von 
einem in Altlastenfragen und Bodenkunde qualifizierten Fachkundigen zu überwachen sind.  
 
Während der Bauphase ist sicher zu stellen, dass keine schädlichen Auswaschungen in den 
Untergrund erfolgen. Für eine mögliche Sammlung und Versickerung des anfallenden Nie-
derschlagswasser ist durch entsprechende Untersuchungen und Nachweise sicher zu stel-
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len, dass der Versickerungsbereich frei von belasteten Böden ist, sodass eine Beeinträchti-
gung und Auswaschung von gefährdeten Stoffen ausgeschlossen werden kann.  
 
Die Planung und Überwachung erfolgt durch ein fachkundiges Büro. Es ist mit keinen nen-
nenswerten zusätzlichen Eingriffen in die anstehende Bodenstruktur durch die Realisierung 
des Vorhabens zu rechnen. Wichtig ist es, die Entsorgung der überschüssigen Massen aus 
den Bodenabträgen ordnungsgemäß zu lagern und zu entsorgen, sodass grundwasserge-
fährdende Auswirkungen vermieden werden.  
 
Anlagen- und Betriebsphase:  
Bebauung und Versiegelung verringern die Versickerung und erhöhen den Oberflächenab-
fluss. Die bestehende Schotterfläche bewirkt bereits eine verringerte Versickerung. Die Be-
bauung für das Hochregallager und die Versiegelung durch Nebenanlagen und Erschlie-
ßungsflächen verhindern die Versickerung vollständig. Da das Gelände von Aufschüttungen 
geprägt ist, muss sichergestellt werden, dass eine Versickerung der anfallenden Nieder-
schlagswasser ohne Auswaschung von schädlichen Stoffen in den Untergrund erfolgen 
kann. Wenn dies nicht zu gewährleisten ist, muss über eine Regenrückhaltung und Drosse-
lung das anfallende Niederschlagswasser in den städtischen Abwasserkanal geleitet werden. 
Es ist geplant, alle anfallenden Dachwässer ordnungsgemäß vor Ort in einem unterirdischen 
Regenrückhaltebecken zu sammeln und gedrosselt dem Regenwassersammler innerhalb 
der Elzer Straße zuzuführen. Hierzu werden entsprechende Untersuchungen und Planungen 
von Fachkundigen im Austausch mit den Altlasten- und Bodenkundlern vorgenommen, die 
im weiteren Planungsprozess mit den Genehmigungsbehörden abgestimmt werden.  
 
Risiken durch Unfälle und Katastrophen:  
Im Falle eines Unfalls oder einer Katastrophe bestünde die Gefahr, dass Schadstoffe freige-
setzt werden und so das Wasser belasten. Da sich im Lager Kartonagen und Verpackungs-
materialien befinden, könnte dies im Brandfalle geschehen.  
Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist im Brandfalle aus Löschwassereintrag 
herzuleiten.  
Anlieferung und Abholung der Kartonagen und Verpackungsmaterialien benötigen Fahrzeu-
ge und technisches Gerät. Bei Unfällen oder Defekten sind Fahrzeuglecks möglich, die Öl-
verschmutzung durch Betriebsstoffe nach sich ziehen könnten. Sachgemäßer Umgang mit 
den Betriebsstoffen ist nötig. 
 
 
 
Eingriff e Schutzgut Wasser  Vermeidung, Minimierung, Ausgleich  
Veränderung der flächenhaften Versickerung 
durch Überbauung und Vollversiegelung 

�x Planung der Sammlung, ggfs. Be-
handlung und schadensfreie Versi-
ckerung/Einleitung der Nieder-
schlagswasser durch ein Fachbüro 

�x Begleitung der Bodeneingriffe durch 
einen in Altlastenfragen und Boden-
kunde qualifizierten Fachkundigen zur 
Vermeidung von schädlichen Beein-
trächtigungen des Untergrundes und 
Auswaschung von Schadstoffen 

�x Vorsorgende Bodenschutzmaßnah-
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men 
�x Erhöhung der Verdunstungsrate 

durch Begrünungsmaßnahmen 
Tabelle 5: Maßnahmen Schutzgut Wasser  

 
Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser sind während der Bauphase durch Schadstoff-
eintrag beim Rückbau der aufgeschütteten Schotter- und Schwarzdeckenvolumina möglich. 
Durch Vorgehen entsprechend der guten fachlichen Praxis und Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften sowie durch die fachliche Begleitung eines Altlasten- und Bodenkundlers kann 
diese Gefahr vermindert bzw. ausgeschlossen werden.  
Die Bauleitplanung verursacht unter Beachtung der vorsorgenden Maßnahmen keine erheb-
lichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. Über die beschriebenen Maßnahmen las-
sen sich grundsätzlich eine wirksame Minimierung und ggfs. ein Ausgleich der Eingriffswir-
kungen erreichen. Ziel ist es, das anfallende, unbelastete Niederschlagswasser unter dem 
notwendigen Ausschluss schädlicher Auswaschungen, vor Ort zu versickern. Detaillierte 
Aussagen für die Realisierung des Vorhabens sind der Beigabe zum Entwässerungsgesuch 
(artec Ingenieurgesellschaft mbH, 07.09.2023) in der Anlage zu entnehmen. 

2.4 Klima und Luft  

2.4.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung/Bestandsszenario  

 
Abbildung 13: Blick auf die landwirtschaftliche Fläche  südlich des Plangebietes , Kraus (2019)  

Das Untersuchungsgebiet liegt im schwach subkontinentalen Bereich des Limburger Be-
ckens. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt ca. 9,5 °C, die mittleren Niederschlagswerte ca. 
500-600 mm. Insgesamt muss das Limburger Becken als austauscharmes Klimagebiet mit 
häufig auftretenden feucht-schwülen bzw. nebelig-kalten Inversionswetterlagen betrachtet 
werden. 
Das Geländerelief bestimmt im Wesentlichen das Mesoklima. Bedeutsam sind jeweils die 
Kaltluftentstehungsorte und ihre Abflussbahnen.  
Die Schotterfläche im Norden des Plangebiets ist gemäß Landschaftsplan an Frisch- oder 
Kaltluftproduktion nicht beteiligt. Die landwirtschaftlich genutzten Flächen im Süden und 
Westen sind �Ä�.�D�O�W�O�X�I�W�S�U�R�G�X�N�W�L�R�Q�V�I�O�l�F�K�Hn �P�L�W�� �J�H�U�L�Q�J�H�P�� �*�H�I�l�O�O�H�� ���� ���ƒ�³���� �G�L�H�� �.�D�O�W�O�X�I�W�� �]�L�H�K�W�� �Q�D�F�K��
Westen von Staffel fort. Die Bedeutung der Gehölze im Süden des Plangebietes für die 
Frischluftproduktion wird als �Ä�P�L�W�W�H�O-�K�R�F�K�³���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 
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Die aus dem GE ausgehenden Emissionen sind mit denen der Gewerbe- und Wohnflächen 
vergleichbar. Die Planung stellt keine Blockade durch Querriegel im Abflussstrom dar. Die 
Kaltluft kann weiterhin nach Westen abziehen. Im Osten liegen Siedlungsbereiche, von de-
nen kein Kaltluftzustrom erfolgt. 
 

 
 

  
 

Abbildung 14: Ausschnitt LP Karte 05 Klima und Luft  mit Geltungsbereich , Quelle: Landschaftsplan der Kreisstadt 

Limburg , 2013 

 
 

2.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung, Maßnahmen und Überwachungsmöglichkeiten  

Bauphase:  
Die Luftbelastung durch Emissionen von u. a. Baustellenfahrzeugen während der Bauphase, 
ist temporär und von geringem Umfang. Insgesamt wird während der Bauphase von keiner 
erheblichen Beeinträchtigung für Klima und Luft ausgegangen. 
 
Anlagen- und Betriebsphase:  
Jede Bebauung wirkt sich durch die damit verbundenen Versiegelungen grundsätzlich auf 
die jeweilige lokale klimatische Situation aus. Gebäude und gepflasterte Flächen heizen sich 
stärker auf als vegetationsbedeckte Flächen. Die kleinklimatischen Auswirkungen des Vor-
habens werden sich vor allem auf das Plangebiet selbst konzentrieren. Diese können durch 
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gezielte grünordnerische Festsetzungen gemindert bzw. ausgeglichen werden. Die Verände-
rungen sind durch die Vollversiegelung der bereits geschotterten Fläche als gering zu wer-
ten.  
Nach Inbetriebnahme des Hochregallagers ist mit geringfügig höheren Schadstoffemissionen 
verglichen mit dem Status quo zu rechnen, beispielsweise durch den zu erwartenden Pkw- 
und Lkw-Verkehr. Die geplanten Gehölzpflanzungen können die Emissionen durch ihre na-
türliche Filterfunktion verringern. Zusätzlich fördern die Gehölze die lokale Frischluftzirkulati-
on. Die Eingriffswirkungen sind als nicht erheblich zu werten. 
 
Risiken durch Unfälle und Katastrophen: 
Im Falle eines Unfalls oder einer Katastrophe bestünde die Gefahr, dass Schadstoffe freige-
setzt werden und so Klima und Luft belasten. Da sich im Lager Kartonagen und Verpa-
ckungsmaterialien befinden könnte dies im Brandfalle geschehen.  
Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Klima und Luft ist im Brandfalle aus dem Eintrag von 
Brandrauch herzuleiten.  
 
Eingriff  Klima und Luft  Vermeidung, Minimierung, Ausgleich  

Erhöhung des Abgasausstoßes durch 
Pkw- und Lkw-Verkehr sowie Hausbrand 
Erhöhung der Vollversiegelungen im Plan-
gebiet durch Überbauung und Asphaltie-
rung 

�x Festsetzung und Neuplanung von 
Grünstrukturen 

�x weitgehende Festsetzung des vorhan-
denen Gehölzbestandes 

Tabelle 6: Maßnahmen Schutzgut Klima und Luft  

 
Die Projektwirkungen werden sich vor allem auf das Plangebiet konzentrieren. Eingriffe in 
Gebiete der Kalt- und Frischluftentstehung finden nicht statt, Eingriffe in die Abflussbahnen 
sind nicht gegeben bzw. nicht erheblich. Grenzüberschreitende Konzentrationen von Luft-
schadstoffen werden nicht erzeugt.  
 
Die Bauleitplanung verursacht keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und 
Luft. Über die beschriebenen Maßnahmen lassen sich grundsätzlich eine wirksame Minimie-
rung und ein Ausgleich der Eingriffswirkungen erreichen. 
 
 

2.5 Schutzgebiete  

2.5.1 Natura 2000  

FFH-Gebiete: 
Im Bereich des Bebauungsplanes befindet sich kein FFH-Gebiet. Das nächstgelegene FFH-
�*�H�E�L�H�W���L�V�W���G�D�V���ÄElbbachaue östlich von Elz�³����������4-304) in einer Entfernung von rund 0,7 km. 
Eine Beeinträchtigung aufgrund der Projektwirkungen wird ausgeschlossen. 
 
Europäische Vogelschutzgebiete: 
Im Bereich des Bebauungsplanes befindet sich kein Vogelschutzgebiet. Das nächstgelege-
nen Vogelschutzgebiet �Ä�)�H�O�G�I�O�X�U�� �E�H�L�� �/�L�P�E�X�U�J�³�� ����614-401) befindet sich ca. 5 km entfernt in 
südöstlicher Richtung. Mit ca. 6,8 km in nordöstlicher Richtung noch weiter entfernt ist der 
�7�H�L�O�V�W�D�Q�G�R�U�W���G�H�V���9�R�J�H�O�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�V���Ä�6�W�H�L�Q�E�U�•�F�K�H���L�Q���0�L�W�W�H�O�K�H�V�V�H�Q�³ bei Runkel-Steeden.  
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Die zu erwartenden Projektwirkungen haben aufgrund der großen Distanz keine negativen 
Auswirkungen auf die Arten und Erhaltungsziele des FFH- Gebietes oder des VSG.  

2.5.2 Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete  

Im Bereich des Bebauungsplanes befindet sich kein Naturschutzgebiet. Das nächstgelegene 
�1�D�W�X�U�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �L�V�W�� �G�D�V�� �*�H�E�L�H�W�� �ÄKiesgrube von Niederhadamar�³�� �U�X�Q�G��2,7 km nördlich des 
Plangebietes. Aufgrund der großen Distanz und der zu erwartenden Eingriffswirkungen der 
Planung können negative Auswirkungen auf das NSG ausgeschlossen werden. Das großflä-
�F�K�L�J�H���/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�$�X�H�Q�Y�H�U�E�X�Q�G���/�D�K�Q-�'�L�O�O�³���]�L�H�K�W���V�L�F�K��südlich der Ortslage Staf-
fel und damit ca. 1 km südlich des Plangebietes entlang der Lahn und dient vorrangig dem 
Schutz der unbebauten Auenlandschaft. Das Schutzgebiet wird von den Planwirkungen nicht 
berührt.  

2.5.3 Gesetzlich geschützte Biotope und Biotopkomplexe nach § 30 BNatSchG  

Innerhalb des Geltungsbereichs finden sich keine gesetzlich geschützten Biotope. Laut  
NATUREG-Viewer des HLNUG sind die nächstgelegenen unter Schutz stehenden Biotope: 
 

- die nordöstlich gelegenen ca. 400 m entfernten �Ä�)�H�X�F�K�W�J�H�K�|�O�]�H��östl. von Elz�³, 
- der 500 m entfernte �ÄBachauenwald südöstl. v�R�Q���(�O�]�³, 
- der ca. 620 m entfernte �Ä�7�H�L�F�K���V�•�G�|�V�W�O����v�R�Q���(�O�]�³, 
- die rund 700 m entfernten �ÄFeuchtgehölze am Elbbach nördl. von Limburg zw. B 8 

�X�Q�G���$�X�W�R�E�D�K�Q�³  
- Der rund 700 m entfernte �Ä�7ümpel im Rückhaltebecken am Elbbach südl. von Elz. 

s�•�G�O�����D�����G�����$�X�W�R�E�D�K�Q�³  
 

Alle genannten Biotope nördlich der Autobahn werden durch den gesetzlich geschützten 
�%�L�R�W�R�S�N�R�P�S�O�H�[�� �Ä�*�H�K�|�O�]-Bach-Stillgewässer-Grünland-�.�R�P�S�O�H�[�� �|�V�W�O���� �(�O�]�³�� �P�L�W�H�L�Q�D�Q�G�H�U�� �Y�H�U��
bunden. Negative Projektauswirkungen auf diese gesetzlich geschützten Biotope und Bio-
topkomplexe können aufgrund der räumlichen Distanz ausgeschlossen werden. 
Gem. § 25, Abs. 1 der Neufassung des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 07.06.2023, 
ist die westlich an den Geltungsbereich grenzende, einseitige Baumreihe entlang der Fried-
rich-Ebert-Straße als gesetzlich geschütztes Biotop zu behandeln. Diese Neuerung wird im 
NATUREG-Viewer noch nicht dargestellt. Die Baumreihe wird von den Projektwirkungen 
nicht betroffen. Sie liegt außerhalb der Einfriedung. Als Puffer zum Betriebsgelände fungiert 
der geschaffene Grünstreifen des Zauneidechsenhabitates, dessen vorangegangene Entsie-
gelungen die Standortverhältnisse, insbesondere der Wurzelraum der Bäume begünstigt 
haben.  
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Abbildung 15: Gesetzlich geschützte Biotope § 30 BNatSchG  mit Geltungsbereich , Karte unmaßstäblich, Natureg -

Viewer , 2019 

 

 
Abbildung 16: Gesetzlich geschützte Biotopkomplexe mit Geltungsbereich , Karte unmaßstäblich, Natureg -Viewer , 2019 
 
 

2.6 Pflanzen  und Biotope  

2.6.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung /Bestandsszenario   

2.6.1.1 Heutige potentielle natürliche Vegetation  (HpnV)  

Die potentielle natürliche Vegetation ist die Pflanzendecke eines Gebietes, die sich auf den 
heutigen Standorten ohne bzw. bei Aufhören der menschlichen Aktivitäten nur unter Einwir-
kung der natürlichen Faktoren Klima, Boden und Einwanderungsprozesse von Pflanzenarten 
usw. ausprägen würden. 
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Abbildung 17: Ausschnitt HpnV, Quelle: http:/archiv.nationalatlas.de/wp -content/flash/3_23_1k.swf  

 
Ohne die menschliche Beeinflussung wäre der gesamte Planungsraum mit Wald bedeckt, 
wobei sich besonders im Bereich um Limburg kollin-submontane Waldmeister- und Wald-
gersten-Buchenwälder (Galio adorato-Fagetum und Hordelymo-Fagetum) entwickeln wür-
den. Neben der dominierenden Rotbuche (Fagus sylvatica) kommen folgende charakteristi-
sche Gehölzarten in dieser Gesellschaft vor: 
 

- Baumschicht: Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Stieleiche (Quercus robur), Traubenei-
che (Quercus petraea), Esche (Fraxinus excelsior), Winterlinde (Tilia cordata), Hainbu-
che (Carpinus betulus), u.a. 

- Strauchschicht: Vogelkirsche (Prunus avium), Waldmeister (Galium odoratum), Einblüti-
ges Perlgras (Melica uniflora), Ausdauerndes Bingelkraut (Mercurialis perennis), Wald-
gerste (Hordelymus europaeus), Europäische Haselwurz (Asarum europaeum), Zwiebel-
tragende Zahnwurz (Cardamine bulbifera), Goldnessel (Lamium galeobdolon), Busch-
windröschen (Anemone nemorosa), Bär-Lauch (Allium ursinum), Leberblümchen (Hepa-
tica nobilis), u.a. 

 
Bei geplanten Gehölzpflanzungen sollte üblicherweise auf die Arten der HpnV zurückgegrif-
fen werden. Der Lebensraumtyp Waldmeister- und Waldgersten-Buchenwälder umfasst 
Wälder auf kalkhaltigen bis mäßig sauren, teilweise nährstoffreichen, oft lehmigen Böden. 
Aufgrund der bislang bestehenden Situation mit Auftrag von Schotter und anderen Materia-
lien über natürlich anstehendem Boden müssen Gehölzpflanzungen jedoch an diese abwei-
chenden Standortbedingungen angepasst sein. 

2.6.1.2 Landschaftsplan der Stadt Limburg , Biotop - und Nutzungstypen Bestand  

Der Landschaftsplan der Stadt Limburg weist in seiner Themenkarte Biotop- und Nutzungs-
typen für das Plangebiet diverse Darstellungen auf. Der Schotter-/Lager�S�O�D�W�]�� �Z�L�U�G�� �D�O�V�� �ÄGe-
werbliche Baufläche (IG)�³ �V�R�Z�L�H�� �D�O�V�� �Ä�)�H�O�G�J�H�K�|�O�]�H�� ���)�J���³�� �G�D�Ugestellt, der den anschließenden 
�Ä�$�F�N�H�U�����$���³��von der Gewerbeeinheit abgrenzt. Entlang der östlichen Grundstücksgrenze wird 
eine Baumreihe (Br) verzeichnet, die jedoch außerhalb des Geltungsbereiches entlang dem 
Wirtschaftsweg verläuft (vgl.1.5.3, Abbildung 7).  
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2.6.1.3 Rechtlicher  Bestand  

Der rechtliche Bestand ergibt sich aus dem Bauschein Nr. 04/1955 des Landkreises Lim-
burg-Weilburg, der eine Genehmigung des Untersuchungsgebietes als geschotterte Lager-
fläche mit 25.982 m² bekundet. Dieser bildet die Grundlage für die Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung.  
 

 
Abbildung 18: Eingriffs - und Ausgleichsbilanz �± rechtlicher Bestand, Kraus 02/2024 
 

 
Abbildung 19: Grünord nungsplan �± rechtlicher Bestand , Kraus 12/2024 
 

2.6.1.4 Reale Vegetation 

Die reale Vegetation beschreibt die wichtigsten Pflanzengesellschaften und Biotoptypen wie 
sie aktuell durch anthropogene Einflüsse im Plangebiet vorliegen. Sie unterscheidet sich 
deutlich von der potentiellen natürlichen Vegetation. Zur Erfassung der Biotop- und Nut-
zungstypen des Plangebiets wurden zwischen dem 28.10.2018 und dem 21.10.2019 zahlrei-
che Geländebegehungen zur Kartierung von Flora und Fauna durchgeführt, die im Rahmen 
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des Monitorings in 2020 bis 2022 durch jeweils 3 Begehungen ergänzt wurden. Das Ergeb-
nis wird nachfolgend erläutert. 
 

 
Abbildung 20: Grünordnungsplan �± realer Bestand, Kraus 12/2024 

 
Folgende Biotope haben sich im Plangebiet eingestellt: 
 
Nutzungstyp -Nr. 02.200 Gebüsche, Hecken und Säume heimischer Arten, ( 4.622 m²/39 
Wertpunkte)  
Das Feldgehölz hat sich sukzessive im südlichen und östlichen Randbereich des Lagerplat-
zes entwickelt. Es besteht aus Ahorn, Eiche, Weißdorn, Vogelkirsche, Feldahorn, Schwarzer 
Holunder, Liguster und Hainbuche. Des Weiteren hat sich ein Brombeerendickicht an den 
Grenzen zum Acker gebildet. Der Unterwuchs besteht aus Brennnesseln und Goldnesseln. 
Zahlreiche Müllablagerungen im und am Rande der Gebüsche sind erkennbar (Glasscher-
ben, Plastikplatten, Bodenbeläge/Teppich, Zirkuszelt, Gartenabfälle, Zeitschriftpakete, ...). 
Veränderung durch die Planung:  
Die Gehölzstruktur muss geringfügig (58 m²) im nördlichen Zufahrtsbereich zurückgenom-
men werden, damit die LKW-Andienung an die Verladehalle funktioniert. 
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Abbildung 21: Feldgehölze mit angrenzender Ackerflur im südlichen Bereich des Plangebietes, Blickrichtung Osten, 

Kraus 201 9 

 
Nutzungstyp -Nr. 04.210 Baumgruppe aus Birken und Pappeln , (310 m²/34 Wertpunkte)  
Die Gehölzinsel besteht aus ca. 8 m hohen Birken und vereinzelt aus Weiden, die sich suk-
zessive auf dem Standort nach dem Rückbau der Gebäude und dem Heizöltank entwickelt 
haben. Im Unterwuchs sind sowohl Nährstoffanzeiger und Anzeiger für frische Böden sowie 
für trockene Böden vorhanden. Kartiert werden konnten: Ampferknöterich, Brombeerauf-
wuchs, gewöhnliche Nachtkerze, Weidenröschen, Königskerzen, Kratzdisteln und Brennnes-
seln, Rainkohl, Wiesenlabkraut, Klettenlabkraut, Hundsveilchen und Gundermann. 
Veränderung durch die Planung:   
Die Gehölze müssen für die Planung gerodet werden. Dies ist bereits in Vorbereitung der 
angedachten Realisierung der Maßnahmen im Winter 2022/2023 geschehen. 
 

 
Abbildung 22: Gehölzinsel, Kraus 201 9 
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Nutzungs typ  10.530: Schotter -, Kies und Sandflächen, -wege, -plätze oder andere 
Wasserdurchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren Wasserab-
fluss gezielt versickert wird gem. KV  (20.843 m²/6 Wertpunkte ) 
Die einstige Lagerfläche nimmt den gesamten Nordteil des Flurstücks 346/6 ein. Die Fläche 
ist teilweise geschottert, teilweise asphaltiert. Die Schotterung und ggfs. die Asphaltierung 
gehen aus den Auflagen bei Schaffung der Lagerfläche zurück (Bauschein 04/1955 Land-
kreis Limburg) und wird als rechtlicher Bestand der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
zugrunde gelegt. Das Niederschlagswasser von den asphaltierten Flächen wird einer Ent-
wässerungsrinne zugeführt, deren weiterer Verlauf nicht geklärt ist. Durch die lediglich tem-
poräre Nutzung und Befahrung der Lagerflächen hat sich hier Spontanvegetation angesie-
delt, die sich insbesondere durch die zunächst eingestellte Pflege in 2018/2019 in Hinblick 
auf die Realisierung der vorliegenden Planung weiter entwickelte.  
Veränderung durch die Planung:  
Die Gewerbefläche wird vollständig für die Realisierung des Vorhabens überplant. Die Schot-
terflächen werden gem. Vorhaben- und Erschließungsplan überbaut, vollversiegelt oder als 
offene Grünflächen zurückgebaut. Bilanziert werden alle versiegelungsfähigen Flächen in der 
Planung mit dem Nutzungstyp 10.510 (vollversiegelte Flächen), da evtl. durch die Altlasten- 
und Bodenuntersuchungen eine Vollversiegelung von Nöten ist. Dargestellt werden die 
Maßnahmen in den Grünordnungsplänen, entsprechend den Vorgaben des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes. 
 

  

  
Abbildung 23: verschiedene Bewuchsintensitäten der Schotterflächen, Kraus April  2019 
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Partiell haben sich auf den Schotterbelägen folgende Pflanzen angesiedelt: Moose, Wald-
weidenröschen, Ehrenpreis, gemeine Nachtkerze, Habichtskraut, Kamille, Frühlingsgreis-
kraut, Wilde Möhre, kriechendes Fingerkraut, Johanniskraut, Rainfarn, Löwenzahn, Wiesen-
labkraut, weiße Lichtnelke, Minze, vereinzelt Weißdorn-, Hundsrose- und Brombeerauf-
wuchs, scharfer Hahnenfuß, Frühlingshungerblümchen, Weißklee, Eisenkraut, Natternkopf, 
Hornklee, Kanadisches Berufskraut, Wegwarte, Jakobskreuzkraut, Königskerze, wilder Dost, 
Wiesenflockenblume, Vogelknöterich, Margerite, Kratzdistel, Kronwicken, Steinklee, Luzer-
ne, Schafgarbe, Leinkraut, Pastinake, vereinzelt Wiesenknopf, Beifuß und Odermennig. Im 
Eingangsbereich haben sich Schuttanzeiger wie Beifuß, Rainfarn, Wegwarte, Goldrute und 
Wilde Möhre eingestellt.  

   
Abbildung 24: Aufwuchs entlang der Za unanlage, im Hintergrund das Birkenwäldchen im Sommer, Blickrichtung nach 
Nord osten  und Osten , Kraus August 2019 

 
Nutzungstyp 09.122: Artenreiche Saumvegetation trockener Standorte gem. KV  (207 
m²/53 Wertpunkte ) 
Entlang der Zaunanlage im westlichen Bereich der Schotter-/Lagerfläche hat sich ein rund 
0,5 bis 1,50 m breiter Grünstreifen entwickelt, der gegenüber den restlichen Flächen weitge-
hend schotterfrei ist. Hieran grenzen Asphaltflächen an. Entlang des Zaunes sind vereinzelt 
Birken- und Weidenaufwuchs sowie Goldrute, Luzerne, Jabkobskreuzkraut, Hartriegel, Ha-
bichtskraut, Odermennig und wilder Spargel zu finden. 
Veränderung durch die Planung:  
Im Zuge der Planung sollen die Asphaltflächen aufgebrochen werden und der Grünstreifen 
auf mind. 5 m Breite erweitert werden. Hierzu soll Oberboden von ca. 20 cm Stärke aufge-
tragen werden und partiell grabefähige Sandlinsen von 1 m Tiefe und rund 2 m Durchmesser 
angelegt werden. Diese Maßnahme wird entlang der nördlichen Zaunanlage fortgeführt. Der 
Saum ist durch geeignete Pflegemaßnahmen von einer Verbuschung frei zu halten. Insge-
samt wird die Grünfläche auf 2.114 m² erweitert. Die Entsiegelungsmaßnahmen erfolgen 
unter der Begleitung eines Altlasten- und Bodenkundeexperten. 
 
Die Herstellung des Zauneidechsenhabitats und die dazugehörigen Entsiegelungen haben 
bereits in 2020 in Absprache mit der Firma Pledoc sowie einem Bodenkundeexperten statt-
gefunden. Die Flächen werden 2-mal jährlich zur Vermeidung einer Verbuschung mittels 
Freischneider offen gehalten.  
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Biotop - und Nutzungstypen in der Umgebung:  

 
Abbildung 25: Böschung der ICE -Trasse, Blick Richtung Westen, links hinter dem Zaun das Plangebiet, Kraus 201 9 

 
Nördlich des Plangebietes befindet sich die ICE-Trasse Köln-Rhein-Main. Die Böschung der 
ICE-Trasse besteht überwiegend aus Grasbeständen, die vereinzelt mit Gehölzen/Gehölz-
aufwuchs bestanden sind. In Teilen haben sich auch flächige Gebüsche entwickelt. Vor-
kommende Gehölzarten sind: Birke, Brombeere, Heckenrose, Schlehe, Sommerflieder und 
Weiden. Dort wurden nachfolgende Vogelarten beobachtet und verhört: Zaunkönig, Kohl-
meise, Amsel. 
 

 
Abbildung 26: Baumreihe westlich des Plangebietes, Blick Richtung Süden, links hinter dem Zaun das Plangebiet, 
Kraus 201 9 

 
Die Bäume stehen ca. 50 cm von der Zaunanlage entfernt auf einem Grasstreifen außerhalb 
des Plangebietes. Die Bäume (13 Platanen) haben einen Durchmesser von rund 30 cm und 
sind ca. 13 m hoch. Der Abstand zum ca. 3 m breiten Wirtschaftsweg beträgt ebenfalls ca. 
50 cm. Im nordwestlichen Teil vor der ersten Platane befindet sich Feldahornaufwuchs. Zwi-
schen den Bäumen hat sich vereinzelt Hundsrose, Deutsches Geißblatt, Aufwuchs von Ei-
che, Hainbuche, Wildkirsche und Weißdorn angesiedelt. Die Baumreihe zählt seit Änderung 
des Hessischen Naturschutzgesetzes am 08.06.2023 zu den geschützten Biotopen. 
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2.6.2 Geplante Maßnahme n 
Zur Realisierung des Vorhabens werden 6.739 m² Schotterfläche überbaut sowie 12.123 m² 
versiegelt. Außerdem werden 4.564 m² entlang des südlichen bzw. östlichen Randes des 
Geltungsbereichs als Flächen mit Bindungen zum Erhalt der Feldgehölze festgeschrieben 
sowie 2.114 m² entlang der nordwestlichen und nördlichen Plangebietsgrenze als Zau-
neidechsenhabitat.  
 
Nachfolgend werden lediglich die Nutzungstypen aufgeführt, die noch nicht in der Darstel-
lung unter Punkt 2.6.1.4 Reale Vegetation beschrieben wurden. 
 
Nutzungs typ 10.71 0: Dachfläche, nicht begrünt, ohne  Regenwasserversickerung gem. 
KV (6.739 m²/3 Wertpunkte ) 
Bislang liegen im Plangebiet keine Dachflächen vor. Ehemalige Gebäude wurden zurückge-
baut.  
Veränderung durch die Planung:  
Das Niederschlagswasser von den max. 6.739 m² großen Dachflächen der Gebäude soll 
mittels Regenrückhaltebecken und Drosselung dem Regenwassersammler innerhalb der 
Elzer Straße zugeführt werden. 
  
Nutzungstyp 11.221: Gärtnerisch gepflegte Anlage im besiedelten Bereich gem. KV  
(442 m²/14 Wertpunkte ) 
Bislang liegen im Plangebiet keine gärtnerisch gepflegten Anlagen im besiedelten Bereich 
vor. 
Veränderung durch die Planung:  
Mit Errichtung des Hochregallagers werden Kfz-Stellplätze und Aufenthaltsflächen/Terrassen 
für die Mitarbeiter rund um das Bürogebäude notwendig, die mit der Gestaltung von Grünflä-
chen einhergehen und entsprechend als gärtnerisch gepflegte Anlagen in die Bilanzierung 
einfließen könnten.  
 
Nutzungsty p 02.200: Gebüsche/Hecken/Säume heimischer Arten auf frischen Standor-
ten gem. KV (4.564 m²/39 Wertpunkte)  
Bislang liegen im Plangebiet keine derartigen Gebüsche/Hecken oder Säume vor. 
Veränderung durch die Planung:  
Um den Feldgehölzen, welche sich am südlichen und östlichen Rand des Geltungsbereichs 
sukzessive entwickelt haben, rechtliche Bindung zu verschaffen, werden die entsprechenden 
Flächen als Biotoptyp 02.200 ausgewiesen. 
 
Nutzungstyp 09.112 : Artenreiche Saumvegetation trockener Standorte gem. KV  (2.114 
m²/53 Wertpunkte)  
Bislang liegt im Plangebiet keine derartige Saumvegetation vor.  
Veränderung durch die Planung :  
Um den im Geltungsbereich vorkommenden Zauneidechsen auch während der Bau- und 
Betriebsphase des geplanten Hochregallagers ein geeignetes Habitat bieten zu können, wird 
am nördlichen und westlichen Rand der Planfläche ein mindestens 5 m breiter Schutzstreifen 
mit Kleinstrukturen, bestehend aus Sonnenplätzen und grabfähigem Untergrund eingerichtet. 
Für die Bilanzierung wird hierzu der Biotoptyp 09.112 herangezogen.  
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Nutzungstyp  10.510: sehr stark  oder  völlig versiegelte Flächen (Hof - und Freiflächen) 
gem. KV ( 10.484 m²/3 Wertpunkte)  
Bislang liegen keine sehr stark oder völlig versiegelten Flächen im Plangebiet vor. 
Veränderung durch die Planung :  
Die Hof- und Freiflächen rund um die geplanten Gebäude werden vollversiegelt, weshalb 
diese als Biotoptyp 10.510 festgesetzt werden.  
 
Nutzungstyp 10.530 : Schotter -, Kies - und Sandflächen, -wege, -plätze oder andere 
wasserdurchlässige Flächenbefestigungen sowie versiegelte Flächen deren Wasser-
abfluss gezielt  versickert wird gem . KV (1.639 m²/6 Wertpunkte)  
Aktuell stellt sich die gesamte Planfläche im rechtlichen Bestand als Schotterfläche dar. 
Veränderungen durch die Planung:   
Die Stellplätze für das geplante Hochregallager sind aus wasserdurchlässigem Material her-
zustellen um ein Versickern von Niederschlagswasser vor Ort zu ermöglichen. Daher wird 
hierfür der Nutzungstyp 10.530 herangezogen.  
 

 
Abbildung 27: Grünordnungsplan �± Maßnahmen, Kraus 12/2024 
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2.6.3 Eingriffs - und Ausgleichsb ilanz  

Gegenüberstellung Rechtlicher Bestand (Bilanzierungsgrundlage Bestand) und Planung 
 

 

 

 
Abbildung 29: Eingriffs - und Ausgleichsbilanzierung gem. Kompensationsverordnung 2018, Kraus 02/2024 

 
Die Eingriffsbilanzierung zeigt auf, dass mit der Realisierung des Vorhabens ein Überschuss 
von 185.815 Ökopunkten erzielt wird und somit das Plangebiet gegenüber dem rechtlichen 
Bestand ökologisch aufgewertet wird. Neben den getroffenen Festsetzungen zur Erhaltung 
und Entwicklung der Lebensräume für Flora und Fauna wird kein weiterer Ausgleich notwen-
dig. Die Eingriffswirkungen gelten als ausgeglichen. 
 
 

Abbildung 28�����*�H�J�H�Q�•�E�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���*�U�•�Q�R�U�G�Q�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�U���%�H�V�W�D�Q�G�³���X�Q�G���Ä�0�D�‰�Q�D�K�P�H�Q�³�����.�U�D�X�V12/2024 
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2.7 Biologische Vielfalt  
Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonventi-
on) verfolgt drei Ziele: 

�x den Erhalt der biologischen Vielfalt, 
�x die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 
�x den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 

 
Entsprechend der Ausführungen im vorhergehenden Kapitel sind keine Eingriffswirkungen 
der Planung auf die biologische Vielfalt zu erwarten. Mit den geplanten Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft kann die biologische Viel-
falt des Plangebietes gesichert bzw. gegenüber dem aktuellen rechtlichen Bestand aufge-
wertet werden. 

2.8 Artenschutzrechtliche Belange gem. § 44 BNatSchG  
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurden die besonders geschützten europäi-
schen Vogelarten und Anhang IV-Arten der FFH Richtlinie auf die Betroffenheit von Ver-
botstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG im Zusammenhang mit den Projektwirkungen 
untersucht. Das methodische Vorgehen orientiert sich an den Leitfaden für die artenschutz-
rechtliche Prüfung in Hessen des HMUELV (2011). Die Prüfung basiert auf den Erkenntnis-
sen mehrerer Ortsbegehungen/Kartierungen, Einschätzung des Artenbestandes auf der 
Grundlage der vorhandenen Biotopstrukturen des Plangebietes und dessen Umfeldes sowie 
der Auswertung verschiedener Daten und Informationen (Landschaftsplan, informelle Ge-
spräche) zum Plangebiet. Die Untersuchungen haben zwischen Februar und Oktober 2019 
stattgefunden und wurden im Zuge des Monitorings der CEF-Maßnahmen in 2020 bis 2023 
fortgesetzt. 
 
Für detaillierte Informationen wird an dieser Stelle auf den artenschutzrechtlichen Fachbei-
trag im Anhang hingewiesen. Im Ergebnis wird festgestellt, dass unter Berücksichtigung der 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG nicht verletzt werden. 
 
Europäische Brutvögel  
Im Plangebiet und seiner Umgebung vorkommende Vogelarten (nahrungssuchend und ru-
fend) sind Singdrossel, Kohlmeise, Buchfink, Amsel, Türkentaube und Kleiber. Drei Altnester 
sind in höheren Gehölzen erkennbar. In den dichten Brombeerhecken und im Untergehölz 
sind weitere Nester zu erwarten. Die Gebüsche bleiben unberührt, sodass sich keine Ver-
botstatbestände hier abzeichnen. Die zu rodenden Birken und Weiden weisen kein Habitat-
potential in Form von Höhlen und Spalten auf. Die Gehölze sowie die Bodenflächen wurden 
im Untersuchungszeitraum nicht als Brutstätte von Vögeln genutzt. Zur Vermeidung von Be-
einträchtigungen wird der Einschlag dieser Gehölze in der Zeit von 1. November bis 28/29. 
Februar oder bei Nachweis des Nichtbesatzes festgesetzt. Die Verletzung von artenschutz-
rechtlichen Verboten wird somit ausgeschlossen. Die Birken wurden im Winter 2022/2023 in 
Vorbereitung der geplanten Realisierung eingeschlagen. 
 
Sonstige FFH -Anhang IV -Arten  
Das Plangebiet wurde mit 12 Begehungen in 2019 intensiv untersucht. Festgestellt wurden 
Lebensräume der Zauneidechse im nordwestlichen und nördlichen Zaunbereich des Lager-
platzes.  
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Zum Schutz und zur Erhaltung der Population wurden entsprechende Maßnahmen entwi-
ckelt, sodass eine Bestandsgefährdung nicht zu befürchten ist. Im Jahr 2020 wurden bereits 
die entwickelten Maßnahmen bis auf einem kleinen Teilabschnitt umgesetzt. Der fehlende 
Teilabschnitt des Schutzzaunes kann gem. des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags über die 
Winterruhezeit der Zauneidechsen umgesetzt werden. Es wurde ein Schutzzaun gegenüber 
dem zukünftigen Baufeld gestellt und die Eidechsenhabitate durch Bodenentsiegelungsmaß-
nahmen, die Anlage von Sandlinsen und Versteckmöglichkeiten verbessert. Die Maßnahmen 
wurden fachkundig überwacht und in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 
durchgeführt. Das Monitoring über die Funktionsfähigkeit der Maßnahmen findet seit der 
Maßnahmendurchführung statt und wird weiterhin fortgeführt. Die Ergebnisse des Monito-
rings sowie die Umsetzung der habitatverbessernden Maßnahmen wurden im Artenschutz-
rechtlichen Fachbeitrag dokumentiert.  
Weitere Anhang-IV-Arten der FFH-Richtlinie wurden nicht nachgewiesen. 

2.9 Schutzgut Bevölkerung/ Mensch und seine Gesundheit  

2.9.1 Bestandsbeschreibung und Bewertung/Bestandsszenario  

Lärmimmissionen  
Aktuell wird das Plangebiet nur temporär als Lagerfläche genutzt, sodass aktuell kaum 
Lärmemissionen von der Lagerfläche ausgehen. 
 
Geruchsemissionen  
Vor Beginn der Bauleitplanung wurde das Plangebiet/die Lagerfläche nicht auf Ge-
ruchsimmissionen untersucht, da für die Nutzung keine Relevanz bestand.  
 
In der frühzeitigen Beteiligung wurde seitens der Eisengießerei auf mögliche Geruchsemissi-
onen ins Plangebiet hingewiesen. Daraufhin wurden Gutachter eingeschaltet, die die örtliche 
Situation auf Grundlage der TA Luft vom 18.08.2021 untersucht haben. Nachfolgende Grafik 
bildet die im Ausbreitungsmodell errechnete Geruchsstundenhäufigkeit im Plangebiet vor der 
Bebauung ab. 
 

 
Abbildung 30: Relative Häufigkeiten der Geruchsstunden in Prozent . Keine Bebauung auf dem Betriebsgelände der 

Blenk GmbH & Co. KG , iMA Richter & Röck le (2023) 
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2.9.2 Prognose  über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung , Maßnahmen und Überwachungsmöglichkeiten  

Im Jahr 2019 wurde zum ersten Verfahrensschritt eine Schallimmissionsprognose durch das 
Schalltechnische Büro A. Pfeifer erstellt, die durch die Schallimmissionsprognose vom 
22.8.2023 auf der Grundlage der überarbeiteten Verfahrensunterlagen ersetzt wird. Diese ist 
Anlage des Umweltberichtes. Wesentliche Inhalte werden nachfolgend in dem Unterpunkt 
�Ä�/�l�U�P�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q�³ für die Bau-, Anlagen- und Betriebsphase dargestellt. 
Durch die in der Nähe befindlichen Gewerbe-/Industriebetriebe kommt es zu temporären 
Geruchsemissionen ins Plangebiet, die umfangreich untersucht und ausgewertet wurden. 
Um etwaige Konfliktsituationen durch die Realisierung des Vorhabens auszuschließen, wur-
de das Büro iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG neben einem Ausbreitungsmodell mit 
der Durchführung einer Rastermessung zur Beurteilung der Geruchsimmissionen innerhalb 
des Plangebietes beauftragt. Die Untersuchungen und Begutachtungen fanden im Zeitraum 
von 2020 bis 2023 statt. Die wesentlichen Ergebnisse werden nachfolgend in dem Unter-
�S�X�Q�N�W���Ä�*�H�U�X�F�K�V�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�Q�³��für die Bau-, Anlage- und Betriebsphase dargestellt. 
 
Lärm immissionen  
Bauphase:  
Der Baulärm wird zeitlich beschränkt weitere Lärmimmissionen verursachen. Nach Norden 
ist die Ortslage Elz durch die Dämme von ICE-Strecke und Autobahn vom entstehenden 
Baulärm abgeschirmt. In südlicher Richtung nach Staffel hin wirken die Gehölzstrukturen 
schallmindernd. Temporär wird durch die Anlieferung der Baustoffe und den Baubetrieb im 
sich der Verkehrslärm im Plangebiet und der Umgebung verstärken. 
  
Anlage- und Betriebsphase:  
Das Hochregallager wird täglich von bis zu 18 LKW angefahren. Diese belasten die Elzer 
Straße/B 8 zusätzlich, jedoch nicht in erheblichem Maße. Lärmemissionen gehen von den 
LKW`s auch bei Fahrtbewegungen auf den Verkehrsflächen rund um das Hochregallager 
aus. Die LKW-Stellplätze befinden sich südlich des Hochregallagers, Be- und Entladeanla-
gen südlich und östlich. Beides kann mit Lärmentwicklung verbunden sein. Gegenüber Lärm 
von den Verkehrsflächen südlich des Baukörpers wirken die Gehölze abschirmend. Gem. 
Schallimmissionsprognose werden die zulässigen Immissionsrichtwerte für die nächstgele-
genen Wohnlagen zu allen Tages- und Nachtzeiten eingehalten. Hierbei wurde auch ein An-
satz für mögliche Schallreflexionen berücksichtigt. Erhebliche Lärmbeeinträchtigungen wer-
den durch das Vorhaben nicht ausgelöst. 
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Abbildung 31: Karte mit der Lage der Immissionspunkte der nächstgelegenen Wohnbebauung aus der Immissions-

prognose, Schalltechnisches Büro A. Pfeifer (2023)  
 
 
Geruchsemission  
Bauphase:  
Eine erhebliche Geruchsbelästigung innerhalb des Plangebietes findet gem. Beurteilung der 
Geruchsimmissionen nicht statt. Dies ist ebenso für die zeitlich eingeschränkte Bauphase zu 
unterstellen. 
 
Anlage- und Betriebsphase:  
Unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung kommt die Ausbreitungsberechnung des 
Büros iMA Richter & Röckle GmbH & Co. KG vom 09.08.2023 zu folgendem Ergebnis:  
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Abbildung 32: Relative Häufigkeiten der Geruchsstunden in Prozent . Die geplante Halle auf dem Betriebsgelände der 

Blenk GmbH & Co. KG wurde in der Ausbreitungsberechnung berücksichtigt , iMA Richter & Röckle (2023)  
 

�Ä�,�P���3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�����L�Q���G�H�P���G�L�H���/�R�J�L�V�W�L�N�K�D�O�O�H���H�U�U�L�F�K�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q���V�R�O�O�����Z�H�U�G�H�Q���L�P���,�V�W�]�X�V�W�D�Q�G���*�H��
ruchsstundenhäufigkeiten zwischen 11% und 39% berechnet. Rasterbegehungen, die von 
uns durchgeführt wurden, ergaben Häufigkeiten zwischen 2% und 17%, so dass von einer 
Überschätzung der Geruchsimmissionen durch das Ausbreitungsmodell auszugehen ist.  
 
Im Wohngebiet südwestlich des Logistikzentrums kommt es auf einzelnen Beurteilungs-
flächen zwischen der Danziger Straße und der Breslauer Straße zu einer Erhöhung um 
einen Prozentpunkt. Eine Prüfung zeigt, dass die Erhöhung 0,1% beträgt, wodurch sich 
der gerundete Wert der Geruchsstundenhäufigkeit beispielweise von 7% auf 8% ändert. 
Die Geruchsstundenhäufigkeit liegt jedoch weiterhin unterhalb des Immissionswerts für 
Wohn-/Mischgebiete. Es ist nicht davon auszugehen, dass der für Wohngebiete geltende 
Immissionswert von 10% dort aufgrund des Effekts der geplanten Halle überschritten 
�Z�L�U�G���³�� 

 
Detailliertere Informationen sind dem vollständigen Gutachten im Anhang zu entnehmen. 
 
Für das Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie für die Bevölkerung ist keine Erheb-
lichkeit der Projektwirkungen auf der Grundlage der Gutachten festzustellen. 
 

2.10 Kultur - und Sachgüter  

2.10.1 Bestandsbeschreibung und Bewe rtung/Bestandsszenario  

Nächstgelegenes unter Schutz stehendes Denkmal auf Limburger Gebiet ist der 1928 errich-
tete Wasserturm des Buderus-Werkes, der sich in einer Entfernung von etwa 300 m östlich 
des Plangebietes befindet. Dieser ist aus geschichtlichen und technischen Gründen ge-
schützt:  
 
Auf Elzer Gemarkung befindet sich kein geschützter Bau näher am Plangebiet. Eine Unter-
suchung und Darstellung der möglichen Beeinträchtigung der historischen landschaftsprä-
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genden Gebäuden (Limburger Dom und Lubentius-Basilika Dietkirchen) hat stattgefunden 
und ist in der Begründung unter dem Kapitel 10 Denkmalschutz belegt. Im Ergebnis wurde 
festgestellt, dass mit dem Vorhaben keine erhebliche Beeinträchtigung der Ansichten und 
Silhouetten hervorgerufen wird. 
 
Das Geoportal Hessen verzeichnet im Plangebiet ein archäologisches Denkmal. 
 

 
Abbildung 33: Lage des Bodendenkmals im Plangebiet, Quelle: geoportal.hessen.de 2019.  

 
Im Sinne von § 2 Abs. 2 HDSchG (Bodendenkmäler) ist sicherzustellen, dass durch die Be-
bauung keine Kulturdenkmäler zerstört werden. Entsprechend sind die Bodenarbeiten mit 
dem Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen. Detaillierte Hinweise wurden in die Plan-
karte aufgenommen. 
 
Der Vorhabenträger hat bereits einen Bodenkundler einbezogen, der sich im vorbereitenden 
Ausführungsprozess mit dem Hessischen Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege 
abstimmt und eine bodenarchäologische Baubegleitung bei Bedarf hinzuzieht.  
 

2.10.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der  
Planung, Maßnahmen und Überwachungsmöglichkeiten  

Bauphase:  
Mit dem Bau des Hochregallagers gehen optische Beeinträchtigungen durch den Einsatz 
schweren Geräts und das Entstehen einer Baustelle einher (vgl. Darstellung zu Landschaft, 
Landschaftsbild und Erholung). Diese können grundsätzlich das Erscheinungsbild von ge-
schützten Kultur- und Sachgütern beeinträchtigen. Diese baubedingten Wirkfaktoren sind 
aufgrund ihres temporären Charakters als nicht erheblich zu werten. 
 
Der Bau bringt Erschütterungen mit sich. Aufgrund der Entfernung von etwa 300 m zum 
nächstgelegenen Bau-Denkmal sind erhebliche Auswirkungen auf Denkmäler nicht zu erwar-
ten. 
 
Bei den Bauarbeiten könnte es grundsätzlich zur Beschädigung von Bodendenkmälern 
kommen, insbesondere wenn Eingriffe in den gewachsenen Boden erfolgen. Unter Beach-
tung der Hinweise und geforderten Maßnahmen des Landesamtes für Archäologie und 
Denkmalpflege kann eine Beschädigung ausgeschlossen werden. 
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Anlage- und Betriebsphase:  
Der Wasserturm des Buderus-Werkes selbst entstammt industrieller Notwendigkeit. So ist 
sein Umfeld industriell und gewerblich geprägt. Ein Hochregallager steht dieser Prägung und 
der kontextuellen Einbettung des Bauwerks nicht entgegen. Die Erhaltung von Bodendenk-
mälern ist gesetzlich geregelt.  
 
Die Projektwirkungen werden sich vor allem auf das Plangebiet konzentrieren. Eingriffe in die 
Substanz oder auf das Schutzziel umgebender Denkmäler finden nicht statt. Die Bauleitpla-
nung verursacht daher keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter. 

2.11 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität  
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist insbesondere gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe h 
BauGB zu beachten: die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 
durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. Die Grundlage hierfür bilden die §§ 48 
bis  50 BImSchG.  
 
Die Bauleitplanung ruft keine relevanten Emissionen hervor, die zu einer möglichen Grenz-
wertüberschreitung gem. § 48 BImSchG führen können oder zu einer erheblichen Beein-
trächtigung der Luftqualität besonderer Schutzgebiete gem. § 49 BImSchG führen können.  

2.12 Wechselwirkungen  
Die Schutzgüter beeinflussen sich in einem Ökosystem gegenseitig, so dass die Wechsel-
wirkungen der einzelnen Schutzgüter untereinander bei der Betrachtung der umweltrelevan-
ten Auswirkungen von Bedeutung sind. Eine Überbauung von Boden führt zwangsläufig zu 
einem Verlust der Bodenfunktionen, wozu auch die Speicherung von Niederschlagswasser 
und somit die Betroffenheit des Schutzgutes Wasser zählt. Der Eingriff in den natürlich ge-
wachsenen Boden hat mit der Errichtung des Lagerplatzes in dem Jahre 1955 stattgefunden. 
Durch die geplante Bebauung/Versiegelungen erhöht sich der Oberflächenwasserabfluss, 
während die Versickerung unterbunden wird. Das Niederschlagswasser konnte bislang auf 
den Schotterflächen versickern, ein Teil wurde in Entwässerungseinrichtungen geführt. Künf-
tig wird das Niederschlagswasser gesammelt und über eine Regenrückhaltung und Drosse-
lung dem Regenwassersammler innerhalb der Elzer Straße zugeführt. Hierbei wird deutlich, 
dass mit den anthropogen aufgefüllten Böden eine Wechselwirkung mit dem Schutzgut 
Wasser besteht, das nur in Abhängigkeit gelöst werden kann. Gleichzeitig stehen die versie-
gelten Flächen nicht mehr als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zur Verfügung, was sich 
negativ auf die biologische Vielfalt und das Lokalklima durch vermehrte Aufheizung der Flä-
chen niederschlägt. Bis dato konnten sich bei geringerer Nutzungsintensität die Schotterflä-
chen begrünen. Dieser Prozess hat hauptsächlich in 2018 stattgefunden. Mit der Überlegung 
das Grundstück zu veräußern, wurde die Pflege reduziert. Mit der Realisierung der Planung 
werden die wertgebenden Strukturen wie u.a. das Feldgehölz und die offenen Säume ent-
lang des östlichen Zaunverlaufes zum Erhalt festgeschrieben. Entlang der nordwestlichen 
und nördlichen Zaunanlage werden die Saumstrukturen erweitert, sodass ökologisch wert-
volle Lebensräume entstehen.  
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Diese Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wirken sich gleichzeitig auf mehrere 
Schutzgüter aus. So können mit z.B. den Gehölzfestschreibungen und der Schaffung groß-
flächiger, offener Saumbereiche die Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaft- und Ortsbild, 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere und Klima aufgewertet werden.  
Kumulierende Wechselwirkungen, die zu einer Erheblichkeit der Eingriffswirkungen führen 
können, sind nicht zu erkennen. 

3 Gesamtbewertung  

3.1 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern  

Gem. § 1 Abs. 5 sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleis-
ten, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Belange in Einklang bringen. 
Der sparsame Umgang mit Grund und Boden ist zu berücksichtigen. Das Vorhaben wird auf 
einer bereits gewerblich geprägten sowie in der Vergangenheit vielfältig genutzten und ver-
siegelten Fläche geplant. Durch umgebende Nutzungen ist das Plangebiet bereits stark 
durch Lärm und Immissionen geprägt.  
Die Realisierung des Vorhabens wird in erster Linie das Ortsbild verändern. Eingrünungs-
möglichkeiten über den Bestand hinaus bestehen bei dem rund 17 m hohen Gebäude nicht. 
Der Standort lässt jedoch nur einen Teil dieses Gebäudes aus der Ferne sichtbar werden, 
immer im Kontext bestehender Siedlungsbereiche und der Verkehrstrassen. Trotz des Volu-
mens des Baukörpers können die Beeinträchtigungen als nicht erheblich gewertet werden. 
Sekundär wird es eine Veränderung der offenen Lebensräume für Flora und Fauna durch 
Verschattung geben. Um Beeinträchtigungen zu vermeiden, sind die Erweiterung der Flä-
chen sowie die Verbesserung der qualitativen Ausstattung geplant. Das Feldgehölz wird 
festgeschrieben, sodass sich hier lediglich eine temporäre Betroffenheit für die Fauna in der 
Bauphase ergeben wird. Die Gehölzgruppe aus Birken und Weiden hat keine Habitatfunktion 
durch Höhlen oder Spalten für Fledermäuse und Vögel. Brutstätten von Vögeln wurden wäh-
rend der Kartierungen nicht ausgemacht. Rodungen und Baufeldfreimachungen dürfen ledig-
lich außerhalb der Brutzeit oder bei Nichtbesatz der Gehölze und Flächen vorgenommen 
werden. Die Beeinträchtigung der Zauneidechsenhabitate wird mit gezielten Maßnahmen 
ausgeglichen. Zum Schutz vor der Tötung der Tiere müssen wirksame Zäune vor Beginn der 
Baumaßnahmen errichtet werden. Die Maßnahmen können nur in der Zeit der Winterruhe 
der Tiere durchgeführt werden. 
Durch die Bauleitplanung werden keine erheblichen Umweltauswirkungen hervorgerufen. Die 
geplanten Festsetzungen führen zu einem Kompensationsüberschuss, sodass die Eingriffs-
wirkungen des Vorhabens als ausgeglichen gelten. Durch artenschutzrechtliche Vermei-
dungsmaßnahmen treten die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht ein.  

3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung  ( 0 Variante )  

Bei Nichtdurchführung der geplanten Maßnahmen würden sich bei weiterer Nutzung der 
Planfläche als Lagerplatz, die damit verbundenen Beeinträchtigungen und Wertigkeiten der 
Schutzgüter, voraussichtlich nicht verändern. Eine Intensität der Lagerplatznutzung durch 
Vermietung und Übernahme anderer Firmen wäre denkbar und bauordnungsrechtlich legi-
tim. Dementsprechend würde sich der reale Bestand verändern oder bliebe erhalten. 
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3.3 Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB)  

Eingriffe in Natur und Landschaft sind zu vermeiden, zu mindern und �± soweit nicht vermeid-
bar �± auszugleichen. Die Eingriffsbilanzierung zeigt auf, dass bei Realisierung der geplanten 
Maßnahmen ein Kompensationsüberschuss entsteht. Die Umweltwirkungen auf die Schutz-
güter gelten somit als ausgeglichen.  
 

3.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten  
Die Stadt Limburg hält Gewerbeflächen vor, auf denen ggfs. ein Hochregallager durch ent-
sprechende B-Planänderungen errichtet werden könnte. Diese befinden sich jedoch in topo-
graphisch höher gelegenen Lagen, sodass eine erheblich größere Fernwirkung von den Ge-
bäuden ausgehen würde. Diese Gewerbeflächen sind z.T. noch in Planung, d.h. mit ihnen 
würden Neuversiegelungen und somit wesentlich höhere Umweltwirkungen einhergehen.  
 

4 Zusätzliche Angaben  

4.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale technischer Verfahren bei der  
Umweltprüfung und Hinweise auf aufgetretene Schwierigkeiten  

Als Grundlage für die Beschreibung des gegenwärtigen Umweltzustandes sowie die Ermitt-
lung und Bewertung der Umweltauswirkungen wurde im Wesentlichen auf die Aussagen  
 

�x des Landschaftsplanes der Stadt Limburg,  
�x auf die Angaben des Geoportals Hessen  

o http://www.geoportal.hessen.de/portal/karten.html, letzter Zugriff am 
08.08.2019)  

�x und die Inhalte des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Hochregallager Staffel" 
sowie des Vorhaben- und Erschließungsplans  

�x des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
�x der Beurteilung der Geruchsimmissionen des Fachplanungsbüro iMA Richter & Röck-

le GmbH & Co. KG 
�x der Schallimmissionsprognose des Ingenieurbüros Pfeifer sowie 
�x der historischen Baurecherche aus 2012 
�x des umweltrechtlichen Berichtes des Institutes für Geotechnik und  
�x des geotechnischen Berichtes des Institutes für Geotechnik und 
�x der Stellungnahmen aus den vorangegangenen Verfahrensschritten 

 
zurückgegriffen. 
 
Alle Schwierigkeiten in der Ermittlung der umweltrelevanten Parameter konnten aufgrund der 
Vergabe zahlreiche Gutachten und Einbindung von Fachleuten in enger Abstimmung mit den 
Genehmigungsbehörden und Träger öffentlicher Belange zum jetzigen Verfahrensstand be-
seitigt werden. 
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4.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Planung , Monitoringkonzept  
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die 
aufgrund der Durchführungen der Bauleitpläne eintreten, um unvorhergesehene nachteilige 
Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur 
Abhilfe zu ergreifen. 
 
Insgesamt werden sowohl im Umweltbericht als auch in dem Artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag umfangreiche Vermeidungs- Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Scha-
densbegrenzungsmaßnahmen für das Vorhaben aufgeführt, die es durch ein Monitoring und 
ein Risikomanagement von der Stadt Limburg zu überwachen gilt. Einige Sachverhalte und 
Hinweise aus der Beteiligung schlagen auf die Baugenehmigungsebene durch, sodass ent-
sprechende Hinweise und Auflagen sowie Abstimmungen mit den Fachbehörden erfolgen 
werden.  
 
Über dies hinaus sind folgende Maßnahmen aus der Ermittlung der erheblichen Umweltaus-
wirkungen während der Bau-, Anlage- und Betriebsphase zu kontrollieren. 
 
Maßnahmen/Festsetzungen  
Baumpflanzung gemäß Stellplatzsatzung 
Artenschutzrechtliche Maßnahmen - Fachkundige Begleitung der Maßnahmen und 3 Jahre 
Monitoring �± Beauftragung und Verantwortung durch den Vorhabenträger - Abstimmung 
der Maßnahmen mit der UNB �± ist bereits erfolgt in 2020 - 2023 
Durchführung der Rodungsmaßnahmen außerhalb der Brutzeit �± ist bereits erfolgt im Win-
ter 2022/2023 in Vorbereitung der Realisierung des Vorhabens 
Altlasten- und bodenkundliche sowie bodenarchäologische Baubegleitung und Untersu-
chung, Kampfmitteluntersuchung 
Maßnahmen zur Bodenvorsorge und Vermeidung von Auswaschungen und das Eindrin-
gen von schädlichen Stoffen in den Untergrund 

Tabelle 7: Monitoring konzept  

 

4.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung  
Ein Hochregallager mit weiteren Funktionsgebäuden (u.a. Produktions-, Kommissions- und 
Lagerhallen, Büro, Verladebereiche) sowie Flächenbedarf für Pkw- und Lkw-Stell-, Verlade- 
und Rangierflächen soll auf einem eingefriedeten und geschotterten Lagerplatz realisiert 
werden. Aufgrund der Vorlast bedingt dies nur geringe Eingriffswirkungen in die Schutzgüter, 
die durch Festschreibung und Ausweisung von Gehölz- und Saumstreifen ausgeglichen 
werden können.  
 
Die Geruchsbelastung der umliegenden Industrie- und Gewerbebetriebe bringt keine Ein-
schränkungen für den Betrieb des Hochregallagers sowie für die umliegenden Industrie- und 
Gewerbebetriebe mit sich. Dies testiert sich aus den umfangreichen Untersuchungen zu den 
Geruchsimmissionen mit Einbindung der Genehmigungsbehörden. 
 
Aufgrund anthropogener Auffüllungen auf dem Gelände ist mit großer Sorgfalt und unter Be-
achtung bodenvorsorgenden Maßnahmen unter Begleitung von fachkundigen Büros die 
Realisierung der Bodeneingriffe zu planen und auszuführen. Hierzu bedarf es jeweils einer 
Abstimmung und ggfs. Begleitung der entsprechenden Genehmigungs-/Fachbehörden.  
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Gleiches gilt für die Eingriffe in den gewachsenen Boden, um die Zerstörung von Boden-
denkmälern zu vermeiden.  
Allen Bautätigkeiten muss eine Kampfmittelsondieren vorausgehen sowie eine Einbindung 
der Fa. Pledoc als Betreiber der Gasleitungen sowie der entsprechenden Straßenbaubehör-
den im Bereich der Baubeschränkungszonen erfolgen.  
 
Die Realisierung des Bauvorhabens auf dem Gewerbestandort schont Bodeneingriffe auf der 
grünen Wiese.  
 
 
Limburg a. d. Lahn, den  ....................................... 
 
                       Der Magistrat 
          der Kreisstadt Limburg a. d. Lahn 
                  Stadtentwicklungsamt  
                   
                          Im Auftrag 
 
 
 
 
............................................................................. 
             (Dipl.-Geogr. Eva Struhalla) 
                         Amtsleiterin         
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hochregallager Staffel" Limburg - Staffel
Grünordnungsplan - rechtlicher Bestand

Zusatzbemerkung:
Auf die Darstellung der zahlreichen
Einzelgenehmigungen von Lagergebäuden 
und Wohnbaracken, deren Betonfundamente 
teilweise noch vorhanden sind,  wird in der 
Darstellung und der Bilanzierung verzichtet.
Details siehe Texteil.

Schotter-, Kies- und Sandflächen, -wege, 
-plätze oder andere wasserdurchlässige 
Flächenbefestigung
Biotop-Nr. 10.530

Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen
(Asphalt etc.) 
Biotop-Nr. 10.510

Schutzstreifen der Gasleitung: 10,00, 8,00 m

Erdkabel, übermittelt von Syna GmbH

Geltungsbereich = Untersuchungsbereich

ICE Bahnstrecke

Gebäude Bestand

Böschung

Baum Bestand

Acker, intensiv genutzt
Biotop-Nr. 11.191

Bauschein Nr. 4/1995, Landkreis Limburg
Baugenehmigung zur Errichtung eines 
Lagerplatzes-West und Lagerschuppens

Luftbild von dem Plangebiet, 
Aufnahmedatum unbekannt, 
ca. 1980

H/B = 594 / 841 (0.50m²)
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hochregallager Staffel" Limburg - Staffel
Grünordnungsplan - realer Bestand Baum Bestand 

Gehölzgruppe aus Birken und Weiden
auf frischem Standort 
Biotop-Nr. 04.210

Gebüsche, Hecken und Säume
heimischer Arten 
Biotop-Nr. 02.200

Saumvegetation
Biotop-Nr. 09.122

Schotterfläche teilweise begrünt
Biotop-Nr. 10.530

Acker, intensiv genutzt
Biotop- Nr. 11.191

Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen
(Ortbeton, Asphalt etc.) 
Biotop-Nr. 10.510

Schutzstreifen der Gasleitung: 10,00, 8,00 m

Erdkabel, übermittelt von Syna GmbH

Geltungsbereich = Untersuchungsbereich

ICE Bahnstrecke

Böschung

Gebäude Bestand

H/B = 594 / 841 (0.50m²)



Treppe
Gabionenwand

Böschung

Müllplatz

Terrasse 100 m²

276

273

42/1

346/3

41/17
41/16

8/9

41/21

41/22

42/1

8/13

346/4

348/3

8/11

8/10
41/13

41/14
41/15

41/18

8/8

8/7

347/2

349

32/2

348/4

346/5

346/5

346/6

23

Elzer Straße

40/11

8/16

Betriebsgelände 
MeierGuss

ICE Köln-Rhein/Main

A3

B8
6.

75

6.
75

5.00

5.00

Hoch-Regal-Lager
2.387 m²

Kommissionier- & Produktionshalle
2.400 m²

Tiefhof

Büro
625 m²

Verladebereich
749 m²

Tiefhof

Lager & 
Abstellhalle

578 m²

Gebüsch/ Hecken/ 
Säume heimischer Arten

4.564 m²

Sprinkler-
tank/-zentrale

Zauneidechsenhabitat
2.114 m²

tech. Gebäudeausstattung
355 m²

Wasserdurchlässige 
Stellplatzflächen 

(inkl. Fahrrad-Abstellplätze)
1.639 m²

Gärtnerisch 
gepflegte Anlage

442 m²

Hof- und Freiflächen
10.029 m²

Artenschutzrechtliche Maßnahmen für die Zauneidechse:
0

Der Maßnahmenbereich ist ein mindestens 5 m breiter 
Schutzstreifen. Er stellt ein Mosaik aus Kleinstrukturen, 
bestehend aus Sonnenplätzen, Sandlinsen mit grabfähigen
Untergrund z.B. für die Eiablage und Totholz z.B. als Ver-
steckplätze, dar.  Das Auslegen von Schieferplatten dient 
als zusätzlicher Sonnenplatz. Ein Reptilienzaun (mind. 50 
cm hoch) trennt als notwendige Schutzmaßnahme den 
Maßnahmenbereich vom Plangebiet. Die vorher asphaltieren 
Bereiche sollen aufgebrochen werden, um das genannte 
Mosaik als Zauneidechsen-Habitat  herzustellen. Pflegemaß- 
nahmen auf der CEF-Maßnahmenfläche C1 sind notwendig, 
um potentiellen Verbuschungen (>30%) entgegenzuwirken. 
Für den Erhalt und die Entwicklung der Zauneidechsen soll 
durch ein Monitoring in einem Zeitraum von 3 Jahren, nach 
Errichtung der CEF-Maßnahmenfläche, die Population über-
wacht werden. 

Kataster

Nachrichtliche Übernahmen:

Gasleitung, Lage nicht eingemessen
(Bestandplan der Firma PLEDOC) 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hochregallager Staffel" Limburg - Staffel
Grünordnungsplan - Maßnahmen

Legende
Baum Bestand

Acker, intensiv genutzt

Gebüsche/ Hecken/ Säume heimischer 
Arten frischer Standorte 
Biotop-Nr. 02.200

Dachfläche, nicht begrünt, ohne
Regenwasserversickerung
Biotop-Nr. 10.710

Wasserdurchlässige Stellplatzflächen oder 
versiegelte Fläche deren Wasser versickert
wird, Biotop-Nr. 10.530

Hof- und Freiflächen
Biotop-Nr. 10.510

Schutzstreifen der Gasleitung: 10,00, 8,00 m

Erdkabel, übermittelt von Syna GmbH

Artenschutzrechtliche Maßnahmen:

Zauneidechsenhabitat 
Biotop-Nr. 09.122

Reptilienzaun

Gebäude Bestand

Böschung

ICE Bahnstrecke

Gärtnerisch gepflegte Anlage
Biotop-Nr. 11.221 

Geltungsbereich = Untersuchungsbereich

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
"Hochregallager Staffel", Limburg - Staffel

Grünordnungsplan - Maßnahmen

Rechtskraft

Dezember 2024   
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Blatt Nr. 1 Ausgleichsberechnung nach § 15ff BNatSchG, § 7 HAGBNatSchG und  KV 

Bez. der Maßnahme, Gemeinde, Gemarkung,Flur, Flurstück

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV WP  Fläche je Nutzungstyp  in qm Biotopwert [WP] Differenz [WP]
/qm vorher nachher vorher

Teilfläche 
Nr.

Typ-Nr Bezeichnung
Kurzform

§30 
LRT

Zus-
Bew

Sp. 3 x Sp. 4 Sp. 3 x Sp. 6 Sp. 8 - Sp. 10

1 2a 2c 2d 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XXXXX 1. Rechtlicher Bestand vor Eingriff

10.530 6 25.982 155.892 0 155.892

XXXXX 2. Zustand nach Ausgleich / Ersatz

10.510 3 10.484 0 31.452 -31.452

10.530 6 1.639

10.710 3 6.739 0 20.217 -20.217

11.221 14 442

02.200 39 4.564 0 177.996 -177.996

09.122 53 2.114 0 112.042 -112.042

Summe/ Übertrag nach Blatt Nr. 25.982 25.982 155.892 341.707 -185.815

Zusatzbewertung (Siehe Blätter Nr.:                                       )

Anrechenbare Ersatzmaßnahme  (Siehe Blätter Nr ___________ )
Su -185.815

Auf dem letzten Blatt: Kostenindex KI 0,40 EUR

Umrechnung in EURO +reg. Bodenwertant.
Ort, Datum und Ihre Unterschrift für die Richtigkeit der Angaben Summe EURO =KI+rBwa 0,40 EUR

Die grauen Felder werden von der Naturschutzbehörde benötigt, bitte nicht beschriften! EURO Ersatzgeld

Schotter-, Kies- und Sandflächen, - 
wege, - plätze oder andere 
wasserdurchlässige Flächenbefestigung 
sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss gezielt versickert wird

Gärtnerisch gepflegte Anlage

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hochregallager Staffel", Kreisstadt Limburg a. d. Lahn, Staffel
Flur 3, Gemarkung Staffel, Flurstück: 346/6 teilweise

nachherggfs. ankreuzen, ob gesetzl. Schutz, LRT oder Zusatzbewertung

Übertr.v.Bl. Nr.

2b

F 
L 
Ä 
C 
H 
E 
N 
B 
I 
L 
A 
N 
Z

Schotter-, Kies- und Sandflächen, - 
wege, - plätze oder andere 
wasserdurchlässige Flächenbefestigung 
sowie versiegelte Flächen, deren 
Wasserabfluss gezielt versickert wird

sehr stark oder völlig versiegelte Flächen 
(Hof- und Freiflächen), Trafo

Dachfläche, nicht begrünt, ohne 
Regenwasserversickerung

Gebüsche/Hecken/Säume heimischer 
Arten auf frischen Standorte

Artenreiche Saumvegetation trockener 
Standorte


